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m 4». Sauistttg den 6. Dezember

Äbonnementsprets:
l Ur die Stadt S olv-

th n rn:
Schweizerische

i g,. Fr. 1. 50.
««tcljährt.: Fr.?.25.
v'ranco^ für die ganze

j Schweiz!
Halbjährl. Fr. 5. —
Kmcljährl.: Fr. 2 90.
«»r das Ausland Pr.

Halbjahr franco:
8ür ganz Dentschland

».Frankreich Fr. t>.

Für Italien Fr. 5. 50.
FürZlmerika Fr. 8.50.

Kinrückungsgebühr:
10 Cts. die Petitzeile
fl Sgr. ----- Z Kr. für f

Deutschland.)

Erscheint
jeden Samstag
1'/» Bogen stark.

Briefe und Gelder
franco.

Encyclik Sr Heiligkeit Papsts
Pius IX.

an alle 'Zatriarchen, Primaten, Lrz-
^bischöfe und Uischöfe, vom 21. Nov.

187F, dem 28. Jahre seines

îoniiflcats. *)

Ehrwürdige Brüder, Heil und Segen
im Herrn!

Obschon Wir seit Beginn Unseres lang-
jährigen Pontificats schon viel Trauriges
und Herbes zu erdulden hatten, wovon
Wir dieInannigfaltigen Ursachen in Unsern
zahlreichen frühern Schreiben an Euch de-

i reits besprochen, so ist doch besonders in
diesen letztern Iahren die Bürde Unserer
Bekümmernisse dermassen schwer und drückend

I geworden, daß sie uns fast erdrücken müßte,
I würde nicht die Erbarmung Gottes uns
I aufrecht erhalten. Ja, soweit selbst ist es

gekommen, daß einem von soviel stürmischen
Wogen herumgerissenen Leben der Tod
weit vorzuziehen wäre und wir oft mit

I Zum Himmel emporgerichteten Blick anszn-
l uifen gedrungen werden: Besser ist's für
I uns zu sterben, als das mannigfache Wehe

l^r Heiligeil zu schauen." (I. Makk. 3,

Der hl. Vater geht hier auf bic Zerstörung
der Klöster und geistlichen Orden ill Rom,
»nd ans die inhumane Vertreibung der Rcli-
Sioscn ans den OrdenShänsern über und fährt

î vnnach wieder fort:

^
ANein nicht über diese Bedrängnisse an

^uch zu schreiben hatten Wir uns zur.
hauptsächlichen Ausgabe gemacht; vielmehr

I Mürben Wir wohl den Gram hierüber in
I trauriges Stillschweigen verhüllen, wofern

mit Hülfe der göttlichen Güte lind
Huld Uns ermöglichet würde, jene überaus
herben Schmerzen zu sänftigen, von denen
tu andern Ländern so viele Ehrwürdige
Brüder, Oberhirten von Diözesen und ihr
Klerus und Volk gequält werden.

*) Den lateinische» Originaltext gaben der

„Monde", die „Genfer Korrespondenz" und
andere Blätter.

Denn es ist Euch nicht unbekannt,
Ehrwürdige Brüder, daß einige Kantone
der schweizerischen. Eidgen os-
s en schaft, nicht sowohl von den Prote-
stauten hiezn angetrieben, deren vielmehr
Manche das widerrechtliche Borgehen nicht
billigten, als gedrängt von intrignantcn
Parteigängern (irreligiöser Gesellschaften),
wie deren heute fast überall am Ruder
des Staates sich befinden, alle Ordnung
über den Hansen geworfen und selbst die

wesentlichen Fundamente der christlichen
Kirchenverfassung nicht bloß wider alle
Regel der Gerechtigkeit und der Vernunft,
Mdern auch beschworenen Verträgen zum
Trutz unterwühlt haben, da doch vermöge
bestehender feierlicher Üebereincünfte, die so-

gar durch die Verfassungen und das eid-
genössische Bundeögesetz garantirt sind, die
religiöse Freiheit der Katholiken unange-
fochten und geschützt sein sollte. Bereits
in Unserer unterm 23. Dezember ver-
flossenen Jahres abgehaltenen Allocution
haben Wir unser tiefes Bedauern über die
von den Regierungen jener Kantone im
Religiösen verübten Gewalt ausgesprochen,
„sei es daß sie Beschlüsse faßten wider
Dogmen der katholischen Religion, sei es
daß sie Apostaten begünstigten und hin-
wieder die Ausübung der bischöflichen Ge-
walt hinderten." Allein unsere vvllge-
rechten Klagen, die auf unsern Befehl von
unserm apostolischen Geschäftsträger selbst
dem schweizerischen Bundeörathe mitgetheilt
wurden, blieben gänzlich -unbeachtet; übri-
gens fanden auch die Protcstativnen der
Katholiken jedes Standes und Ranges,
wie auch die wiederholten Beschwerdeein-
gaben des schweizerischen Episkopats nicht
bessere Berücksichtigung; ja, es kam dahin,
daß auf die anfänglichen Unbilden nur
neue und schwerere gehäuft wurden.

Denn nach der gewaltsamen Vertreibung
des Ehrwürdigen Bruders, Caspar, Bischofs
von Hebron und Apostolischen Vikars für
Genf, eine Vertreibung, die ebenso ehrend
und glorreich für den Dulder, als schwach-
und schandvoll für die Befehlögeber und
Vollzieher gewesen, erließ die Genfer-Re-

giernng unterm 23. März und 27. August

laufenden Jahres zwei Gesetze, in völliger
Uebereinstimmung mit dem Gesetzesvorschlage

vom Oktober des vorangehenden Jahres,

den Wir in der soeben erwähnten Allocu-

tion bereits als verwerflich verurtheilt haben.

Sie die besagte Regierung nämlich, maßte

sich das Recht an, für ihren Kanton eine

andere Verfassung der katholischen Kirche

auszubrüten, dieselbe nach demokratischen

Grundsätzen gestaltend. Sie unterfängt

sich hiebei zugleich, den Bischof sowohl in

Ausübung der eigenen Jurisdiktion und

Verwaltung als in der Uebertragung allfäl-

liger Vollmachten der Staatsgewalt zu

unterstellen; verbietet, daß je ein Bischof

in Genf residire, setzt aus sich die Zahl

und Umschreibung der Pfarreien fest, be-

stimmt die Weise und die Bedingungen,

der Wahl der Pfarrer und Vikare, wie

auch die Fälle und die Weise ihrer Abbe-

rufnng oder ihrer Einstellung im Amte;

überträgt deren Ernennungsrecht den Laien,
>

wie sie auch den Laien die ganze zeitliche

Verwaltung des Kultus anheimstellt, die-
^

selben zu einer gewissen Oberaufsicht über

alles Kirchliche ermächtigend. Durch die

nämlichen Gesetze ist vorgesehen, daß ohne

das Plazet der Regierung, das zu jeder

Zeit widerruflich ist, weder Pfarrer noch

Vikare irgend eine Funktion verrichten, oder
^

irqend eine Würde annehmen dürfen, die

höher stünde als die Stellen lauten, zu

denen das Volk sie erwählte; endlich sollten

die ernannten Geistlichen vom Staate noch

zur Leistung eines Eides, dessen Wortlaut

eine förmliche Apostasie in sich schließt,

angehalten werden. Jedermann begreift,

daß derlei Gesetze nicht nur ungültig und

nichtig sind, weil den Gesetzgebern als
^

Laien und größtentheils Akatholiken eine

bezügliche Befugniß nicht zustand, sondern

das. jene Gesetze auch in dem, was sie ver-
î

langen, den katholischen Glaubenswahr-

beiten und der durch das ökumenische Con-

cil von Trient und die päpstlichen Konsti-

tutionen festgestellten kirchlichen Disciplin
derweise widersprechen, daß Wir genöthigt

sind deren Verwerfung und Verdammung
auszusprechcn.
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In Vollziehung daher Unserer Pflicht
und in Kraft Unserer Apostolischen Auk-
torität sprechen Wir söhin auch anmit feier-

lich deren Verwerfung und Verdammung
auö, zugleich entscheidend, daß der von

Jenen abverlangte Eid unerlaubt und sogar

sakrilegisch ist, und daß alle, welche im

- Genfergebiete oder anderswo nach den Be-
stimmungen dieser Gesetze oder auf eine

ähnliche Weise durch Wahl des Volkes

und unter Bestätigung Seitens der Staats-
behörde zn geistlichen Stellen ernannt, ihr
Kirchenamt anzutreten sich herausnehmen
würden, durch solchen Schritt selbst (ipso
tuoto) der größer» Ercommnnieatiou deren

Nachlaß in spezieller Weise diesem Aposto-

lischeu Stuhle vorbehalten ist, und den

andern vom Kirchenrecht festgesetzten Strafen
verfallen, so zwar, daß der Umgang mit
ihnen den Gläubigen verboten ist, als,
wie das göttliche Wort lalltet, mit Ein-
dringlingen und Dieben, die nur kommen,

auf daß sie stehlen, todten und zu Grunde

richten. (Joh. 1l), 5. 10.)
Ist aber schon das, was Wir im Ge-

sagten erwähnt haben, betrübend und un-

heilvoll, so geschah noch Unheilvolleres in

fünsen aus den sieben Kantonen, deren

Verband das Bisthum Basel bildet, näm-

lich in den Kantonen S oloth ur u,

Bern, Basel land, Aargau,
Thurgau. Auch in diesen sind über
die Organisation der Pfarreien, und über

die Wahl und Abberufung der Pfarrer und

Vikare HHülfspriester) Gesetze erlassen

worden, welche die Regierung der Kirche

und ihre göttliche Verfassung zernichten

und das geistliche Amt völlig der weltlichen,

ja der schismatischen Gewalt unterwerfen.

Auch diese Gesetze, namentlich jenes, welches

unterm 23. Dezember 1872 von der S o-

lot hurner Regierung erlassen ist, ver-

werfen und verdammen Wir und wollen

es für alle Zeiten als verworfen und ver-

dämmt angesehen wissen.

Als fernerS der Ehrwürdige Bruder
Eu g en ins, Bischof von Basel, in ge-

rechtem Unwillen und mit apostolischem

Starkmuth auf etliche Artikel, welche in
einer von den Delegirten besagter fünf
Stände gehaltenen Versammlung (vonoiliu-
duluw) oder sogenannten Diöees a u-

conféré nz festgesetzt und ihm vorgelegt

worden, mit Weigerung antwortete, wie

er auch nach Recht und Pflicht sie ver-

weigern mußte, da sie das bischöfliche An-

sehen beeinträchtigten, die hierarchische Re-

gierungSgewält zerstörten nnd offen die

Häresie begünstigteil, — so ward er uni

deßwillen vom bischöflichen Stuhle entsetzt

Hggöotu8), aus seinem Palaste vertrieben

und gewaltsam selbst in's Eril geschickt.

Alsdann unterließ man keine Gattung von

Betrug luld Quälerei (vsxutio), alls daß

in den genannten fünf Kantonen Klerus
und Volk zum Schisma hingezogen

würden; der Geistlichkeit ward alle Ver-
bindung mit dem erilirten Oberhirten streng

verboten und dem basel'scheu Kathedralka-
pitel der Befehl ertheilt, zur Wahl eines

Kapitelsvikars oder Bisthumöverweserö sich

zu versammeln-, gerade als ob der bischöf-

liehe Stuhl in Wirklichkeit erledigt wäre;
welch' unwürdiges Ansinnen jedoch das

Cathedralkapitel mit kräftiger Protestation
zurückwies.

Inzwischen ward durch Befehl lind Er-
laß der Civilbehörden von Bern neunuud-

sechzig Pfarrern deS jurassischen Territo-
riuins zuerst angezeigt, daß sie die Ver-
richtungeu ihres geistlichen Amtes nicht

mehr begehen dürsten, hernach die Amts-
eutsetzuug selbst über sie ausgesprochen, aus
dem einzigen Grunde, weil sie offenes

Zeugniß ablegten, daß sie den rechtmäßigen

Bischof und Oberhirteu, den Ehrwürdigen
Bruder Eugeuius, allein anerkennen, oder

was Eins ist, nicht schimpflich von der

kirchlichen Einheit abfallen wollen. Die
Folge jener beimischen Maßregeln war, daß

jenes ganze Territorium, das den katholi-
scheu Glauben fortwährend und standhaft

bewahrt hatte und dem Kanton Bern vor
längerer Zeit, jedoch unter der auödrück-

lichen und vertragsmäßigen Bedingung, daß
die Ausübung der katholischen Religion frei
und geschützt bliebe, einverleibt worden

war, nun alles eigentlichen Pfarrgottes-
dieustes, namentlich der Predigt, der feier-

lichen Taufe, Ehe und Leichenbestattuug
beraubt ward, und zwar ungeachtet aller
Beschwerdeführung und Protestation des

gläubigen Volkes, das nur durch größte
Ungerechtigkeit in diese traurige Lage sich

versetzt fand, daß es entweder schiömatische

und häretische Seelsorger, die ihm von der

politischen Gewalt aufgedrungen werden,

anzunehmen oder dann der Hilfe nnd deö

Trostes der Priester und ihrer AmtSfunk-
tionen des Gänzlichen zu entbehren ge-

zwungeu ist.

Allerdings preisen Wir Gott, der mit
jeuer Gnade, durch die er einstens die

Märtyrer ausrecht erhielt und stärkte, auch

gegenwärtig diesen vortrefflichen (siovtum)
Theil der katholischen Heerde ausrecht er-

hält und stärkt, so daß sie mannhaft ihrem
Bischof folgt, der „eine Mauer entgegen-

stellt zum Schutze des Hauses Israel, auf
daß eö fest stehe in der Schlacht am Tage
des Herrn" (Ezech. 13, 5.), und furchtlos
den Fußstapfen Jesu Christi, deö Hauptes
der Märtyrer, folgt, mit der Sanftmuth
deö Lammes dein Grimme der Wölfe ent-

gegentretend und dennoch mit Muth und

Standhaftigkeit seinen Glauben und seine

Pflicht vertheidigt.

Mit dieser edlen Ausdauer der

scheu Gläubigen iin Kampfe für siT
Sache wetteifert mit nicht minder ^'dnen
Lobe der Klerus und das gläubige

Deutschlands — — — ^ ^
(Hier brechen nur das Aktenstück ab ^

den vollständigen Tert der ganzen
nach beglaubigter Ucberseynng ivàr zn brn s „
Wir werden ohnedieß noch am die Wttlmll
dieses Anspruches der höchsten Lehr- und

rungöautvrität der kaiholischen Kirche zur

kommen.)

Appell
an Vfiirrämtcr, Sjjsie und

Im Kauton Bern finden sich 9?

tholische Geistliche nicht nur vom

brauche der zum Dienste der römisch'^

tholischen Religion eingeweihten Kiê'
ausgeschlossen, sonder» dürfen nicht ed

iti'd

die
mal mehr den Gebrauch der Kelche

kirchlichen Ornamente beanspruche»,

znm Inventar jener Kirchen gehört

AehnlicheS findet an drei Orten des Kd'
touS Solothurn statt.

Es ergibt sich hieraus daS Bedürfnis

erstlich verwendbare Kelche zu beschaff^

welche gern anleiheuöweise gegen Garant
des Schätzungswerthes angenommen

den; zweitens eine Zahl, wenn auch ältere

sofern noch brauchbare Paramente hAmic^

Alben, Cingula, Casulen nebst Zubehör)

zu bekommen. Bessere würden auch ab

leihenSweise entgegengenommen.

Sicherlich gibt es in und außer dein

BiSthum Basel sowohl Pfarr-, als Stisi^
und Klosterkirchen, welche in der Laisi

sind, mit derlei Gegenständen der waltet
den Noth vieler jurassischer Geistlichen

abzuhelfen und die auch gerne dazu bereit

sind.

Die Hvchw. Herren Pfarrer oder d^

Kirchenpflegcr, die Hochw. Stiftskustoden

und Obern der Klöster sind nun hiennt

dringlich ersucht, mit aller Befördernd

schriftlich die Anzeige zu machen, mit wel-

cher Gattung genannter Objekte sie de>n

Bedürfniß entgegenzukommen im Stande

sind und die Geneigtheit haben. Es wsi'd

ihnen dann die Adresse bezeichnet werden,

an welche die abzutretenden oder zu

hendeu Objekte direkt zu versenden wären-

Jene Anzeige kann gerichtet werden,

sei es an die bischöfliche Kanzlei in LuzerN,
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es an Hochw. bischöfliche Com-
"ì'ssariat »der an Hochw. Herrn Spital-
^rrer Schnhder daselbst, sei eö an die

'Weder des Hochw, Domkapitels, end-
'ch auch an die bischöflichen Cvmmissariate

"»derer Kantone sbehufö Uebermiltlnng
""'s Ordinariat Basel),

^öge dieser Appell wohlwollende Be-
ìWichtigung finden. Möge überhaupt

'verkthätige Liebe gegenüber den Opfern
der ungerechtesten und brutalsten

krfvlguugen nicht ablassen, sondern aus-
^"Nen bis andere Zustände zurückkehren —
Z»r Ehre des schweizerischen Namens und
Zum Heile vieler unsterblichen Seelen!

^lns dem Schreiben des Cardinal
Fürstbischof bon Wien, Joseph

Othmar v. Nanscher,
den Wz m schuf von Köln, Kchiul

Melchers.

(Schluß.)

Auch die preußische Regierung sollte
^ieö schon aus lliücksicht auf den eigenen
Vortheil in ernste Erwägung ziehen. Ge-
d>iß wünscht sie die christlichen Erinnerun-
Ar» in so weit zli wahren, als es ihr zu
"ufrechlhaltung der Ordnung dienlich er-
scheint. Doch eS ist zwar nicht u n-
Möglich, geistige Mächte zu e n t-
Gästen; es ist aber unmöglich,
W nach Bedarf tv i e d e r z ll be-
eben. Der preußische Kultusminister

iprach Hinblick auf den Eindruck, WA-
>en die bischöfliche Erklärung über das

fWnlaussichtsgesetz hervorrief, die beach-
enSwerthe Worte: „Und da soll die

.Wiatöregiernug die Hände in den Schovß
egen? Da soll sie sich nicht davon durch-
jungen fühlen, daß es ihre Pflicht fei,
'e Ouellen abzugraben, die solch einen

^lrom ans die Dauer haben erzeugen
'öuuen?" sind worin besteht denn der
schreckliche, den preußischen Staat gefähr-
sende Strom? Hat man Verschwörungen
^schmiedet, sind Aufstände ausgebrocheu?

ist gar nichts geschehen, als daß die

Katholiken ganz inner den Schranken deö
Gesetzes ihr Bedauern und ihre Besorg-
^sse ausgedrückt und in den Kirchen ge-

etet haben. Dies war die Wirkung der
Antheil,lahme, welche der Katholik für die
christliche Schule fühlt, und diese seine
^Ntheilnahme ist die nothwendige Folge
seiner religiösen Ueberzeugung, wofern sie

lebendig ist und somit auf sein Verlangen

und Handeln Einfluß nimmt. Die ka-

tholische Gesinnung ist also der Strom,
dessen O.uellen abzugraben Wenn
aber das Werk der Abgrabung gelänge, so

wäre das, waS vom Christcuthume noch

übrig bliebe, ein so mattes, abgeblaßtes

Ding, daß eö dein Staate in den Ta-
gen der Gefahr wenig nützen würde.

Durch diese Gesetze ist Euer Erzbischöf-
lichen Gnadene und allen hochwürdigsten
Herreu, welch oer hl. Geist gesetzt hat,
die Kirche Gottes im Königreiche Preußen
zu regieren, eine harte Prüfung auferlegt;
Sie haben aber auch die Sendung erhal-
ten, für eine große Wahrheit ein großes
Zeugniß zu geben. Der tiefste, jeden an-
deren bedingende Grund der Pflicht und
darum auch des Rechtes ist in,,. gestellt.
Ist dem Staatsbürger gestattet, daö christ-
liehe Gesetz der Liebe als die höchste Richt-
schnür seines Wollcus und StrebeuS an-
zusehen? Wer zweifelt daran? erwidert
der christliche Staat. Der nicht christliche
Staat hat bis jetzt geantwortet: Damit
halte eö Jeder, wie er will; wofern er
seine Verbindlichkeiten als Staatsbürger
getreu erfüllt, mische ich mich nicht darein.
Nun erklärt aber die preußische Regierung:
ES ist in so weit gestattet, als „daS na-
lionale Bewußtsein" darunter nicht leidet.
Mit dürren Worten hat sie dieS nicht auö-
gesprochen; es ergibt sich aber mit voll-
kommener Deutlichkeit auö dem Inhalte
und Zwecke der erlassenen Gesetze. Sie
legt in denselben dem Staate eine Gewalt
bei, durch deren Anerkennung daö selbst-
ständige Recht der Kirche verläuguet und
zugegeben würde, daß der weltliche Herr-
scher zugleich,,. der Kirche seines Gebietes
sei, Kraft dieser für den Staat geforder-
ten Allgewalt erläßt aber die preußische
Regierung nicht bloß Bestimmungen über
daS äußere Verhalten, sondern es ist Alles
daraus berechnet, die katholische Bevölke-

rung von der Gesinnung, welche zu er-
wecken die Kirche gegründet ist, abwendig
zu machen; nicht daS Gesetz GotteS, sou-
deru das Gesetz des Staates soll obenan
stehen, und die katholische, christliche Ueber-

zeugung sich vor den „nationalen Zielen"
beugen.

Die Hochwürdigsten Herren Erzbischöfe
und Bischöfe des Königreiches Preußen
haben dem königlichen Staatöministerium
erklärt, daß sie nicht im Stande seien,

zum Vollzuge der am 15. Mai publizirten
Gesetze mitzuwirkcu, und die Anerkennung
derselben ihrer Pflicht widerstreite. Bei
dem eingestandenen Zwecke der Neugestal-
tung ist es aber daS höchste Gesetz des

christliche» Lebens, um daö eö sich zunächst
handelt. Erkennt die preußische Regierung
die Liebe zu Gott als dem höchsten Gute
für etwas Zulässiges? Und wenn sie dies

nicht verneint, wie kann sie Diese

Frage wird durch die Einsprache der Hochw.

Herren gestellt. Welche Antwort auch für
den Augenblick erfolgen möge, jedenfalls

wird erzielt werden, daß die Tragweite
deö Einschreitens ganz unzweideutig hervor-

trete und dadurch auch für Solche ein-

leuchtend werde, die um der Ruhe willen

sich nicht ungern durch landläufige Redens-

arten täuschen lassen.

Mit der lebhaften Theil-
»ahme und vollsten Anerken-
n u n g blickt die katholische Welt auf die

Kirchenfürsten, welche daö selbstständige

Recht der Braut des LammeS und das

Gebot der Liebe mit unerschütterlichem

Muthe und unzertrennlicher Einigkeit vcr-

treten. Oesterreich bleibt dabei nicht zu-
rück. Ich schreibe dies nicht in meinem

Namen allein, sondern komme dadurch

einem Wunsche nach, der mir von den

Herren Erzbischöfen und Bischöfen mehrerer

Kirchenprovinzen ausdrücklich ist geäußert

worden. Von den Gesinnungen, denen

ich Worte geliehen habe, darf ich mit
Zuversicht behaupten, daß der ganze öfter-

reichische Episcopal von denselben durch-

drungen ist. Die Zeit ist ernst und

reich an Drangsalen, an Gefahren. Noch

immer ist der hl. Vater von Feinden um-

geben, und die Regierung des Königs Viktor
Emmanuel fährt mit Zerstörung der kirch-

lichen Anstalten sort. In der Schweiz tobt

offene Verfolgung; — in Preußen ;

überall sind Feinde aufgestanden wider

Gott und seinen Gesalbten, an vielen

Orten beberrschen sie die Oberfläche deS

Lebens. Doch über unö und ihnen ist

der Allmächtige: zu ihm wollen wir rufen,

auf ihn wollen wir harren. Der Hei-

land sandte seine Jünger wie die Lämmer

unter die Wölfe, und die Kirche, welche

sie gründeten, besiegte die Götzen der

alten Welt, nicht indem sie Gewalt
übte sondern indem s i e G e-

tv alt
' erlitt. Auch jetzt steht die

Kirche wehrlos in Mitte ihrer... Wider-

sacher; doch mit ihr ist die sanfte, himm-
lische Macht der Wahrheit, und wir dürfen

hoffen daß die Verfolgung, welche sie er-

leidet, ein Unterpfand ihres Sieges sei.

Ich ergreife diesen Anlaß, um die voll-

kommenste Hochachtung und die innigste

Theilnahme auszudrücken, womit ich ver-

harre
Euer Erzbischöflichen Gnaden

Wien, am 3. Juniuö 1873.

ergebenster Diener

Jos. Othm. Cardinal Rauscher ra./p.
Fürsterzbischof von Wien."
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Josef Ambühl,

Pfarrer von Korw. Hären 1830,

gestorben 18, Zlov. 1873.

Es war 1838 als der Todesengel einen

jungen Familienvater aus der Mitte seiner

Familie hinwegführte in die Ewigkeit,

Drei unerzogene Knaben weinten als Vater-

lose Waisen am Sarge. Doch „der Vater

der Wittwen und Waisen" hatte denselben

zwei sichtbare Schutzgeister gegeben, ncim-

lich eine christlich brave Mutter und einen

seeleneifrigen Pfarrer. Wie vielen Einfluß
üben diese auf die Jugend! Aber eben

darum sucht auch der böse Dämon unserer

Zeit schon das weibliche Geschlecht zu eman-

cipiren, um damit den Keim der Genera-

tionen zu vergiften; oder wenn ihm daö

noch nicht gelungen, doch die Autorität
des Priesters zu untergraben und ihn,

sein Wort und seine That, zu einem Spott-

gegenstand der leichtsinnigen Jugend 'zu

machen — als der böse Feind, welcher

Unkraut unter den Waizen streut. So

war es aber in den 30er Jahren bei der

Jugend noch nicht. Die hatte auch Re-

spekt vor den Obern und darin war für
die Erziehung ein festes Fundament. Seit-

her hat nun die Schule durch Viel- und

Halbwissen die jungen Leute dünkelhaft,

aufgeblasen gemacht, — die sog. „Alten"
verstehen nichts, weil sie in der Schule

nicht destillirt und filtrirt wurden, und

dann die Schwarzröcke die gelten ihnen

alle nur als Dummköpfe. — Halt!
wir kommen von unserem Freunde in die

Fremde. Denn davon wußte der junge

Josef nichts. Wenn auch kein Vater da

war, so hieng er um so mehr in Achtung

und Liebe an seiner guten Mutter und in

treuer Liebe an seinem Zwillingöbruder.

Es war ein lebhafter frischer Knabe, mit
all' den jugendlichen Streichen, welche man

diesem Alter so gerne zu grtt haltet. Im
Walde draußen mit den Eichhörnchen in

die Wette klettern, auf dem Wipfel eines

Baumes sich schaukeln, zwischen Himmel

und Erde, — obwohl tiefe Waldtobel in

der Nähe — das war seine Lust; und

davon erzählte er später und entschuldigte

sich, wenn er einer lebendigen Jugend oft

mehr gewähren ließ. -- Doch vorher mußte

er noch auf den engen Schulbänken ge-
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schliffen werden. Mit Auszeichnung ar-
beitete er in der einfachen Landschule, und

als Schüler der obersten Abtheilung mußte

er eine Anrede an seinen Seelsorger und

Inspektor halten. Waö war das für eine

Aufgabe! Kein Cicero, kein Demosthenes

Verwendete wohl mehr Fleiß, als so ein

junger Redner, manch' ein Rector nicht mehr

auf seine Schulrcde, als unser junge Freund

auf seinen Spruch/ Es gelang und ge-

wann ihm noch mehr die Liebe seines

Seelsorgers, welcher an Ton und Innig-
keit des Vortrages auch den reichbegabten

Sinn des Schülers erkannte und deß-

wegen die, obwohl nicht vermögliche, Mutter
bestimmte, diesen Sohn studiren zu lassen.

Wie oft schon hat ein Priester, der immer

noch die Schulen als- einen Vorhof der

Kirche liebt und besucht, allda eine Seele

gesunden, welche der liebe Gott nach seinen

unerforschlichen Rathschlüssen zur Arbeit
in seinem Weinberg auserwählt und be-

rufen gehabt. Darum soll aber auch der

Ruf immer mehr ertönen: Hinaus mit
dem Priester aus der Schule! — Ambühl
begann seine Lateinstudien in dem kleinen

Landstädtchen Willisau, wo man damals
schon, wie auch in Sursee, die kleinen

Studenten vorschulte, ehe sie in die große

Stadt Luzern an'S Gymnasium kamen.

Die alten geistlichen Herren, und wenn'S

auch nur so ein einfacher Caplan war,
verstunden damals mehr Latein, als an-
derswo mancher Professor, welcher die un-
regelmäßigen Zeitwörter nicht kannte;
heutzutage überwuchern in Folge deö Uti-
litätöprincipes die realistischen Fächer alle

ideellen Studien; die Conseguenzen sind

aber dann auch Vorliebe für das Mate-
rielle, oder Materialismus im weitern
oder meinetwegen auch engern Sinne. —
Als der kleine Lateinschüler seine Gram-
matik durchgemacht, kam er nach Luzern

— zu Ende der 40er Jahre. Er brachte

von Hause den christlich frommen Sinn
seiner wackern Mutter, aus der Schule
reiche Vorkenntnisse', einen klar denkenden

Verstand, tief inniges Gemüth, — aber

wenig Geld. Dazu mußte er sich theil-
weise selbst verhelfen durch Ertheilung von

Privatstunden, theilweise durch Collecten,

— was aber nur zu oft nachthei-

ligen Einfluß auf den Charakter eines

jungen Menschen ausübt. Bei ihm war

es nicht so der Fall, er blieb gerade »»

offen. Später mag er auch Stipend^

erhalten haben — wohl aber nicht grê'
denn das damals herrschende Regi'»^

sparte so gute Brocken jenen jungen
Leute»,

welche sie von früh' auf an sich

wollte, damit sie dann auch im spätes

Leben, wie eine Wendeblume nach

Lichte in der Lucerna sich drehen sostte"'

Ich erinnere mich ganz wohl, wie es

einem ausgezeichneten Mitschüler Amb>^

hieß, als derselbe sich um ein Staats

stipendium bewarb: Nein, nein, wir ha^»

das Geld! wir wollen keine Schlange

Busen nähren. Damit wurde der tale»î

volle junge Mann, welcher aber

gleiche Farbe, wie der Standesweste '

hatte — abgewiesen. Er hat sich

aber selbst durchgearbeitet. Selbst ist ^
Mann. — Das war ein guter

unseres Ambühl. Freundschaft wurde

malS im luzern. Gymnasium in

schöner Weise gepflegt. Das kam

Schweizerischen Studentenverein her.

handelte sich nicht um ein tolles Kneipp

leben, um ein blastrtes Burschen»^

nein! man fand sich, zeitweilig noch ^
Stilleu, zusammen, um geistig bilde'/

sittlich veredelnd, freundlich belebend ^
einander einzuwirken. Die Aeltern waF

Ml
U

u»d

da mit ihrem Ansehen und

um die Jüngern in gute Bahnen zu

ten und gegenüber der Verflachung

Charakterlosigkeit in guten Grnndsä^

zu befestigen. Dabei war doch ein fnsst/
^

heiteres Leben, was Alle immer wst^

gerne in einem unbekannten Stübchen î"

sammenführte. Tugend, Freundschaft

Wissenschaft waren die Ideale, »ach ^
chen die jungen Leute redlich sich bemüht^

Gerne erinnere ich mich dankbar, nM

wohlthätig anregenden Einfluß Ambist'

ungesucht und ungemacht, auf die jaulst"

Leute ausübte. Er wußte da, wie

väterlich ernster Weiser seine jungen Fro

ei»

uttdt

zu leiten und machte damit eine Vorsch'^

für seine spätere Pastorelle Wirksam^
Bei der grundsätzlichen Entschiedenheit

dorten sich freilich schon frühe nianst^

heterogene Elemente aus dem Freund»

kreise und gingen ihren eigenen Weg

vielleicht auch Einer in die Irre.
er dem freundlichen Mentor mehr gegla»^

— Die Bahn aber, die der Jüngling

«



l^he auf gewöhnt, wird er auch später
^cht verlassen. Die Jahre eilten dahin,
Manche Windfahne drehte sich im Sturm
"ud Drang und manches welke Blatt fiel

doch unser Freund blieb treu seiner

^lstn und einzigen Liebe und trat in die

Geologie, Nach all' den vielen, mehr
steuM den Geist bildenden Studien,
^>»mt das Berufsstudium mit seiner Per-
Aktive in das praktische Leben. Ich habe
Mals einmal eine Arbeit des Verstor-
Mu lesen gehört: „Ueber Pastoralklug-

^ und von der Zeit an konnte
s gar uicht mehr anders denken, als :

^ wird eiumal ein tüchtiger Pfarrer.
^ la, wer ein Meister werden will, übt

'ch bald. Nur eines hatte sich mit den

Men leider immer mehr an ihm aus-
^staltet, ein Lüngenemphysem, — wahr-
änlich em tranrigeö Erbe seines früh

^sìdrbeneu Vaters. Es gemahnte seine

denude schon frühe daran, daß er kaum
^ werden dürfte. Ihn aber konnte eS

trüb oder düster stimmen, stets be-

bahrte er seinen glücklichen Humor, well

^ ihn in Mitte seiner Freunde stets
^kommen hieß. Geistreicher Wih und
lohe Laune bekundeten gleichmäßig seineu
M'feu Verstaub und sein reiueS Gemüth.

'H ^ nachdem er gearbeitet und ge
Mrgen —. ^ aur Ziele. Dw Pforte
^ Heiligthams öffnete sich. Damals
^n „och die kurzen VorbereitnngSwochen,^ auf hl. Weihnacht 1.856 wnrde er

hochsxl. Bischof Carl Arnold zum
bester geweiht. — (Forts, folgt.)

^ständllisse und Enthüllungen des

Staatspastors Pipy, genannt

Deramey

> „Liberte" in Freiburg hat einige

^ìrssa,,^ Briefe veröffentlicht, deren

^

^tasser der „Staatspfarrer" von Prnn-

^ ìst. Bekanntlich nennt sich derselbe

^îranrey, Doktor an der

^
b o » nc," wahrend sein ächter

Me P j p j, ist. Dieser Pipy (Dera-

^
nun schrieb unterm 1?. Oktober

' an einen Priester in Freiburg und

Äderte jh„ auf, sich ebenfalls der altka-
wüschen Sekte anzuschließen und von
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Bodenheimer und Teuscher Sold zu ueh-

men. Der betreffende Priester wies das

Ansinnen mit Abscheu zurück und theilte
den Brief „Derameys" einer dritten Per-

sönlichkeit mit. Diese machte sich den

Spaß, die Wünsche und Pläne des „Dok-
tors an der Sorbonne" etwas uäkee ken-

nen zu lernen, setzte sich unter der

Chiffre tzll 8. mit dems lben in Brief-
Wechsel und erhielt auf seine Anfragen

von demselben eine Antwort, datirt Paris,
den 1.4, Oktober 1876, aus der wir fol-
gende Punkte in deutscher Ucbersetzung

mittheilen:
„3. Wir hoffen aus guten Er-

„folg und zwar in Anbetracht unseres

„Glaubens, sowie des allgemeinen durch

„den Jesuitismuö erzeugten Hasses und

„des liberalen und demokratischen Windes,

„welcher in den lateinischen und übrigen

„Ländern weht,"

„6. Unser fixer und zufälliger Ge-

„halt wird zwischen 4060 biö 6000 Fr.
„varireu."

„4. Die Bevölkerung ist ruhig und

„denkt nicht daran, uns zu vertrei-

„ben. Sie weiß, daß uns die
„Stütze der Regierung nie
„fehlen wird."

„An unS wird es sein, durch de» Geist

„der Einigkeit und Disziplin und durch

„Unterwerfung unter die (staatlichen)
„Kirchengesetze (in Erwartung eines legi-
„timen Konzils) die durch die Ultramon-
„tauen fanatisirte Bevölkerung günstig zu
„stimmen."

„5. Wir kümmern uns wenig, ob

„Gambetta oder ein Anderer die Regie-

„rungsgewalt bekomme. Frankreich wird

„sich bald von allen diesen Diktatoren

„und falschen Demokraten befreien. Bald
„wird die Stunde für die allgemeinen

„Wahlen schlagen. Mag es dann waS

„immer für eine Regierung geben, es

„wird in Frankreich eine bisher nie ge-
„sehen? religiöse und politische Bewegung
„entstehen, — Chambord fürchten wir
„nicht mehr,"

„6. W i r 'w e r d e n in der
„Schweiz bald einen Bischof
„haben und in einige» Jahren
„meh rer e, Herr Herzog, Pfarrer
„von Ölten, hat sich schon mit den Bi-
„schöfen unserer Partei in's Verständniß

„gesetzt und mit dem Großen Rath von

„Bern; er wird am 22, oder 26. in

„Bern eintreffen und die Stellung klar

„bezeichnen, welche er einzunehmen und

„zu behaupten gedenkt,"

„8. Wir strebten bereits die Ab-
„scha f f u n g des unnatürlichen
„Cölibats an und werden dieselbe

„auch fe.rner auf unsern Synoden und

„Versammlungen anstreben, bis ein legi-

„times Konzil diese, sowie noch an-
„de re Reformen beschließen wird.

„Unterdessen bleiben wir bei unserer DiS-

„zipliu: Loelv vucmà iiitiit iinrovotur.

„Wir haben mehr Geduld als unsere

„Freunde in Genf."

Wieder ein protestantisches Urtheil
über den Beschluß des Bundes-

rothes

bezüglich der.iurMchen Flàrse.

Der alte Fazy zieht mit der Schärfe

seiner Logik in seiner » Suisse Mà-
live» aus dem bundesräthlichen Entscheid

über die jurassischen Rekurse folgende Fol-

gerungen:

Wir haben in einem frühern Artikel

(siehe die letzte Nr.) dargelhan, daß zu-

folge des bundesräthlichen Entscheides jede

Konfession, die sich selbst genügt, das

Recht hat, zu eristircu und ihren Gottes-

dienst zu feiern, sowie cS ihren Angehö-

rigen beliebt. Nur diejenigen Konfessio-

nen, die vom Staate unterstützt werden,

können durch die bürgerliche Gewalt regle-

meutirt werden.

Die bundeöräthliche Erekulivbe-

hörde mußte dem KultuS, der sich den

Beschlüssen der Regierung nicht unterzie-

hen wollte, die Freiheit zuerkennen, auf

seine eigenen Kosten fort zu fuuktionireu.

Nun aber weiß Jedermann, daß die

katholische Kirche eine allgemeine Kirche

ist; ihre organischen Formen sind genau

präzisirt und sind ei» Bestandtheil ihrer

Dogmen, d. h. sie gehören zu dem, waS

jeder Katholik als integrirender Theil sei-

neS Glaubens ansieht. In Folge dessen

kann der Bischof von Basel, vermöge der

Freiheit, die ihm jetzt zuerkannt ist, jetzt

nicht mehr gehindert werden in der freien
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Ausübung seiner bischöflichen Attributiv-
neu über diejenigen Priester und Glaubt-

gen, die ihrem Kultuö treu geblieben sind.

Jetzt ist für den Jura und für die an-

dern Kantone des Bisthums ein freier

Bischof da, dem der Staat nichts zu sagen

hat. Der f reie Bischo f Lachat
hat, in Folge der Freiheit, die seinem

Kultuö zuerkannt ist, d a s R e^ch t, da-

hin zurückzukehren, wohin er
will, in s e i n e D i ö z e s e z n g e-

Heu, sich mit den treugebliebeneu Prie-
stern und Gläubigen zu verständigen und

frei ihren Kultus nach ihrem Gutfinden

auszuüben, ohne jede Einmischung der

weltlichen Behörde, wenn sie nur von

ihr, von der sie faktisch und rechtlich ge«

trennt sind, nichts verlangen.

Man hat viel von der ersten Kirche

gesprochen. Nun aber ist eine freie Kirche,

welche außer dem Staate und oft trotz dem

Staate funktionirt, die w a h r e pri-
m i t ive Kirche. Die ersten Christen

haben vom Staate nicht die Autorisation

verlangt, ihren Kultus feiern zu dürfen;
die erste Intervention deö Staates bei der

Ausübung des Kultus war ein Verbot

und Verfolgung. Wenn später die Kirche

durch die Kraft der Ueberzeugung es dahin

brachte, zu dominiren, so war cS kein

Glück für sie. Wie dein immer sei, da

es heißt, man wolle zu den ersten Zeiten

der Kirche zurückkehren, so ist es eine con-

staute Thatsache, daß das Christenthum
deS weltlichen ArmeS nicht bedarf, um zu

subsistiren D a S Christen-
t h u m schreitet vorwärts. Was
schreitet rückwärts? Iener Ba-

stardkultuS, der die Ketten
des Staates annimmt, sie
küßt und trägt, einer kleinen
Besoldung zu lieb. Die kathol.

Kirche wird sich in der Schweiz festsetzen;

es unterliegt das keinem Zweifel. Wenn

der Buudesrath eö redlich meint mit sei-

ner Erklärung, so scheint eS uns uumög-

lich, daß man den Bischof von Basel im

geringsten hindern könne, zu funktioniren.

Luisss tsci. à 137.

-l- -i-

Der Protestant Dr. Karl Perret in

Vivis schrieb unlängst an die „Liberté"
(Nr. 278) : „Man ist wahrhaft von

Mitleiden ergriffen, wenn man hört, wie

ein katholischer Abgeordneter um die rcli

giöse Freiheit seiner Kollegen bitten muß

(in der Bundesversammlung) mit den

Worten: nur daö verlangen wir und

daö könnet ihr uns nicht verweigern.

Genöthiget sein, das als eine Gnade zu

erflehen in unserer alten Republik, was

mau während Jahrhunderten zu besitzen

glaubte; um ein Recht anhalten, um eine

Freiheit, welche Nikolaus I. in Polen

immer unangetastet gelassen hat, die der

Sultan an seineu christlichen Unterthanen

respektirt, die selbst in Japan den christ-

lichen Gemeinden zuerkannt sind, wahrhaf-

tig, daö bringt der weisen heutigen poli-
tischen Schule viel Ehre ein, dieser Schule,

deren einzige, rohe Formel heißt: Die

Macht, der Staat allein hat Rechte und

Freiheiten."

Wochenbericht.

Schweiz. Die R e v i s i o n s be -

schlösse des Nationalrathes
über die religiösen und kon-
fessionelleu Verhältnisse in
definitiver Fassung:

Art. 48. Die Glaubens- und Ge-

Wissensfreiheit ist unverletzlich.

Niemand darf zur Theilnahme an einer

Religionögeuossenschaft, oder an einem

religiösen Unterricht, oder zur Vornahme

einer religiösen Handlung gezwungen, oder

wegen GlaubenSausichten mit Strafen ir-

gend welcher Art belegt werden.

Ueber die religiöse Erziehung der Kinder

bis zum erfüllten 46. Altersjahr verfügt

im Sinne vorstehender Grundsätze der In-
Haber der väterlichen oder Vormundschaft-

lichen Gewalt.

Die Ausübung bürgerlicher ooer poli-

tischer Rechte darf durch keinerlei Vor-

schriften oder Bedingungen kirchlicher oder

religiöser Natur beschränkt werde».

Die Glaubeusansichten entbinden nicht

von der Erfüllung der bürgerlichen Pflich-

ten.

Niemand ist gehalten, Steuern zu be-

zahlen, die für Kultuszwecke einer Reli-

gionSgenvsseuschaft, der er nicht angehört,

auferlegt werden. Die nähere Ausführung

dieses Grundsatzes ist der Bundeögesetz-

gebung vorbehalten.

Art. 49. Die freie Ausübung ^
dienstlicher Handlungen ist

Schranken der Sittlichkeit und der

lichen Ordnung gewährleistet.

Den Kantonen sowie dem Br.u e

vorbehalten, zur Handhabung Fer

lichen Ordnung und des Friedens ^den Angehörigen der verschiedene»^^

giousgenossenschaften, sowie,, gege" ^
griffe über die Grenzen deS stacllll

religiösen Gebietes die geeigneten

nahmen zu treffen.

Anstände aus dein öffentliche" ^
Privatrechte, welche über die ^du"3

Trennung von Religionsgenossenh) ^
entstehen, können auf dem Wege er

schwerdeführung der Entscheidung

ständigen Bundesbehörden unterste

den. g,

Die Errichtung von BiSthümer" ^
schweizerischem Gebiete unterliegt del

nehmigung des Bundes

Art. 49 b. Die geistliche Gern

keit ist abgeschafft.

Art. 49 e. Der Orden der

und die ihm affiliirten Gesellschast^^

feu in keinem Theile der ^9^6^
nähme finden, und es ist ihren

jede Wirksamkeit in Kirche und

untersagt. ^Dieses Verbot karrn durch Bu» ^
schluß auf andere geistliche Orden s

dehnt werden.

Art. 49 ei. Die Errichtung <

die Wiederherstellung aufgehobener

oder religiöser Orden ist unzulässig' ^
Art. 49 a. Die Feststellung u>'^ ^

urkuntung des bürgerlichen Sta»^.

der

AsF

Sache der weltlichen Behörden. ^
Die Verfügung über die Begrav""' ^

steht den bürgerlichen Behörden Z"' ^
haben dafür zn sorgen, daß

ka""'
stvrbeue schicklich beerdigt werden

^

Das Abstimmuugsverhältniß

einzelnen Punkte gibt der „ h,

Nr. 929 an ; in der Gesa'« '»
gg

st i ni m u ujg wurde Art. 43 ^
gegen 49 Stimmen angenomwen

wesend 35) ; für den Art. 49 vs ^
84, dawider 49 ; der Stinnnabg" ^
hielten sich 3, abwesend waren 3

glieder.
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ìlnd nun? Was hätten wir für reli-
A'ose und konfessionelle Rechte noch diesen

Schlüssen und was nicht? Vor waö
^âren wir hbei unparteiischer und kräftiger
Handhabung derselben) geschützt und vor
ì»as nicht? Prüfen wir eS wahr und in
Akten Treuen,

W>r anerkennen bereitwilligst die Mäßi-
A"»g zweier Buudesräthe, der Herren Cere
^ie und Welti und verdanken nochmals
ietzterm sein ausgezeichnetes Bot» in. Auch

'e der Herren Dubs und v, Gonzenbach

^füllten uns »lit Achtung Vor ihrem
atsiuännische,, Blick und vor dem Ge-

^^chtigkeitssinne, womit sie die unsere Zeit
''"d unser Vaterland schändenden Justiz-
lNvel offen gerügt haben. Dem Einfluß
'eser Männer, welche den Verfechtern der

'aats- und Willkürherrschaft in kirch-
'chen Dingen mit großer geistiger Ueber-

^Mheit gegenüberstanden, ist eine ent-
Ichiedene Wendung zum Bessern zu ver-
sanken. Ei„e Wendung zum Bessern —
ikgen mir Bedacht; denn wir sind
"och nicht auf jenen festen Grnndlageue
""gelangt, auf welche sich eine sicher

-osfuung deö Friedens und der Verstau-
^îgung bauen läßt. Wenn die schweizerische
Bundesverfassung nicht mehr das christliche
Staatsprinzip festhalten und die christliche»
Hauptkonfessionen nicht mehr gewährleisten
"nll oder kaun, so soll sie die Gleich-
Berechtigung der verschiedenen Reli-
Aonsgenossenschaften, ihr Recht, die eigenen
Angelegenheiten selbst stän dig zu ord-
"eu sniit Vorbehalt der allgemeinen Ober-
""!stcht des Staates) und die Gewähr-
^'string ihrer änße r u R e ch ts.s p h ä r e,

"anientlich ihres Besitzes und dessen selbst-
ständiger Verwaltung auösprechen. Und

Wohlverstanden: Diese Gleichberechtigung

^ ReligionSgenvssenschaften, ihre freie

'dnung der eigenen Angelegenheiten, so

^ sie den allgemeinen Gesetzen nicht
' ^sprechen, und die Sicherung ihrer
^chtSsphäre soll durch die Buudesver-

^îlung sv geschützt werde», daß die Kau-
sie nicht durch Dekrete, Gelegenheits-

^sttze und erkünstelte Btajoriläten wieder
'"stürzen oder illusorisch machen können,
aruin »ruß der Bund zum Voraus

^ das H i n e i n r e g i er e n in die

schliche» Angelegenheiten eben so groß-
^ozig verzichten, als er anderseits mit

fester Hand die allgemeine Oberaufsicht zu

führen entschlossen ist. Von diesen For-

derungen wollen und können wir nicht

abstehen. Sie sind aber in den Revisions-

beschlüsscn des Nationalratheö nicht gründ-

sätzlich anerkannt, nicht ganz erfüllt;
darum können wir mit denselben auch nur
theilweise zufrieden sei». Durchgehen wir
sie im Einzelnen.

Art. 48 sichert die Unverletzlichkeit der

Glaubens- und Gewissensfreiheit des Ein-
z elneu. Niemand darf zu einer Re-.

ligivnsgeuossenschast, zu einem religiösen

Unterricht, Vornahme einer religiösen

Handlung gez wnngen werden. Daß
er nicht daran gehindert werden darf,
diese Bestimmung wurde verworfen ; ebenso

ist daS Recht, in ReligivnSgesellschafteu zu-

sanimenzutreten, oder in den bestehende»

zu bleiben und sie frei, ohne Eingriff des

Staates, zu ordnen, in sie auszunehmen

und von ihnen auszuschließen, Vermögen

zu erwerben und eS selbststäudig zu ver-

walten, Übergängen und — damit in

Frage gestellt. Legale Zwängereien, wie

die Bestrafung katholischer Eltern in Dul-
liken und Triiilbach, weil sie ihre Kinder

nicht in den Religionsunterricht von Apo-
staken schicken wollten — könnten zwar
künftig nicht mehr vorkommen; aber die

Genfer und die Berner könnten in die

Organisation der katholischen Kirche hinein
„käsen", wie bisher. Die katholischen
Genossenschaften könnten Kirchen bauen,
alles zum Gottestdieust Erforderliche zu-
sammensteueru und zusammenbetteln, Schu-
len gründen, selbst Pfründen stiften, und
dann nähme vielleicht eine Regierung wie
die bernerische mit einem Taschenspieler-

oder griff Kirche, Pfrundwohnung,
Echulhauö, Paramente und alle übrige
kirchliche Habe der Religionögenossenschaft

hinweg und legte eö in „fremde"
Hände. — Kein Offizier oder Milizsoldat
könnte künftig gezwungen werden, dem

Feldgottesdienst beizuwohnen oder bei einer

religiösen Ceremonie zu erscheinen, ein

Katholik nicht mehr in einen protestauti-

scheu Gottesdienst oder zu den Funktionen

eines Falschkatholiken kommandirt werden.

Hingegen hat er keinen Nechtsboden, wenn

er verlangt, daß er an seinem rechtmäßi-

gen Gottesdienst an Sonn- und Feiertagen

nicht unnützerwcise verhindert werde.

Wegen Glaubensansichten darf Niemand

mit Strafen irgend welcher
A r t belegt werden. Das ist wieder so

unbestimmt als möglich gehalten. Wir
würden nichts dagegen haben, wenn es

hieße: Glaubensansichten, Unterlassung

von religiösen Uebungen, Austritt oder

Ausschluß aus Religionsgesellschaften dür-

sen keine b ü r g e rli chcn Nachtheile

mit sich führe». So aber ist es ersah-

rungsmäßig. um nicht zu sage», ab ficht-
lieh, der Willkür Anheimgestellt, was

man unter Strafen irgend welcher Art
verstehen wolle. Eine NeligionSgeuossen-

schaft könnte auch die nicht ausschließe»,
welche ihrem Bekenntniß in's Angesicht

Hohn spräche», die Bibel blasphemisch

lästerten, wie der Solothuruer Landbot,

den Papst einen Vampyr, einen Jesuiten-

gott nännten; ein Cvusistorium könnte

möglicher Weise den nicht des evangeli-

scheu Predigeramtes unfähig erklären, der

das Evangelium eine Mythensammlung

nennt, ein katholischer Bischof dem nicht

seine priesterliche Vollmacht entziehen,

welcher den allgemeinen Kirchengesetzen

den Gehorsam ausküudct, oder erklärt, seit

dem 8. Jahrhundert gebe es keinen recht-

mäßigen Bischof mehr. — Was würde

Cyprian und die Bischöfe deö 3. Jahr-

Hunderts zu einer solchen Bestimmung ge-

sagt haben, welche ihnen die Bußdisciplin,

die sie so ernst handhabten, unmöglich ge-

macht hätte!

Dieser einzige Punkt, wenn ihm nicht

eine genauere Bestimmung in dem ange-

deuteten Sinne gegeben wird, ist genügend,

um den rechtlichen Bestand der Religions-

genossenschaft in Frage zu stellen, und soll

offenbar dazu dienen, ihre Auflösung und

Zerbröckelnng herbeizuführen. Keine Han-

dels- oder Aktiengesellschaft, kein Schützen-

oder Sängervercin, keine „Käserei" wäre

so schlecht gestellt. Was hat der „Bund"

da hincinzuregieren, wenn sich einer aus

Ueberzeugung und des Gewissens willen

der kirchliche» Strafe frei unterzieht?

Oder ist eS so gemeint, daß jeder seine

Glaubensansichten " straflos vortragen

kann wenn sie nicht nur die religiösen

Ueberzeugungen Anderer, à ln Ryniker, frech

verletzen, sondern zugleich die Grundlagen

der öffentlichen Ordnung und Moral unter-

wühlen? Sollte einer ohne Strafe
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irgend welcher A r t lehren dürfen:

Nicht der Diebstahl, sondern daö Eigen-

thnm ist Verbrechen; nicht die Ehe, son-

dern die „freie Liebe" ist naturgemäß,

Trennung der Ehe zu jeder Zeit und ans

jeder Ursache gestattet; Verträge binden

nur, so lang man sie halten muß oder

will; in Handel und Wandel gelten alle'

Vortheile; daö Leben eines Andern gilt
mir nicht so viel als meine (vermeinte)

Ehre und mein Vortheil n. dgl.

(Fortsetzung folgt.)
Wie die N. Zürch.-Zeitung (Nr. 610)

uns der Schule schwatzt.

Durch einen Bernerkorrespondenten läßt

sie sich über die Debatten des National-

rathcs betreff der konfessionellen Artikel

schreiben : "
Der Gedanke der Trennung deS staat-

lichen und kirchlichen Gebietes und der

ausschließlichen Herrschaft
des Staates auf ersterem habe merkwür-

dige Fortschritte gemacht. Eö sei komisch

gewesen, wie die Herren Segesser, Weck

und Arnold z. B. zu dem Jesuitenartikel,

zu der Aufhebung jeder Beschränkung der

bürgerlichen Rechte durch religiöse oder

kirchliche Vorschriften, zu der Beurkundung

deS bürgerlichen Standes durch die staat

lichen Behörden gestimmt hätten n. s. w.

So weit hätten es Mermillod, Lachat und

Duret durch ihre Verblendung und ihr

unsinniges Treiben gebracht, „daß daS jetzt

Gebotene bereit« von den Verhältnissen

überholt ist und nicht mehr als ge-

»rügend erachtet w u r d e. Das
sehen die Gescheidteren unter den Ultra-

montanen ein und seien darum gegen ihre

himmelstürmeuden Würdenträger gar nicht

gut zu sprechen. (Daö Alles war schon

längst im Spiele und wäre auch sonst

gekommen.)

Innerhalb der Revisionspartei gebe eö

zwei Strömungen: eine, die mitten im

Kampfe stehe, wolle Alles, was man in

diesem Kampfe als Waffe brauchen könne,

detaillirt in die Verfassung aufnehmen;
die andere wolle die Verfassung nicht bloß

zum Spiegel der Tagespolitik machen,

sondern allgemeine Grundsätze in dieselbe

aufnehmen, getragen von dem Grundge-

danken der Glaubens- und Gewissensfrei-

heit, welche zugleich dem Bund
und d e n K a n t o n e n vollk o m -

m e n a n s r e i ch e n d e K o m p e t e n z e n

einräumen, ohne sich inS De-
tail zu verlieren (Aha!). So
bei der Nunziatnrfrage und andern. „Der
Staat muß sich hüten, wenn er mit Recht

alle kirchlichen Uebergriffe zurückweist, nicht

selbst ins andere Extrem zu fallen und

den Pfarrer und Reformator machen zu

wollen" (sehr wahr, ob auch ehrlich ge-

meint?). Wein's in der Kirche zu eng

sei, der könne ja austreten, eine eigene

gründen, gar keiner angehören. „Sorge
dann der Staat nur noch dafür, das) ihm
die Schule voll und ganz und untie-

einflußt von jedem kirchlichen Druike

(bio) bleibt, dann wird mit der
Z e i t d i e S i t u a t i o n s ch o n an -

d e rö werden. Aber unsere Gesetze

mit kirchlichen Grundsätzen durchsäuern,

die Schule dem Einfluß der
Kirche überlassen und daneben zu jam-

mern über Priester und Pfaffen — daö

führt zu keinem Zweck. Wenn die Art.
48 und 40 nebst d e m S ch ula r t i k el

vollzogen werden, dann haben wir einen

sicheren Boden mit nachhaltigem Erfolg."
Katholiken! eö ist noch nicht an der

Zeit, daö Allelujah anzustimmen und ge-

wisse „glänzende" Reden zu lobpreisen.

Hütet euch bei Art. 25 eben so sehr als
bei Art. 48 und 49. Wachet, betet, a r-
b e i t et! Gott will es und wird helfen.

— Die „ Eidgenossenschaft " stir. 299
berichtet :

Die Regierung von Luzern hat s. Z>

vom abberufenen Bischof von Basel, Hrn.
Lachat, bei seiner Uebersiedlung nach Luzern

verlangt, daß er sich jeder Einmischung

vom luzernischen Gebiet aus iu die kirch-

lichen Angelegenheiten anderer Kantone

enthalte. Nun wird im Jura massenhaft

ei» Aktenstück verbreitet, das, von Lachat

ausgehend, offenbar bezweckt, den Jura in

fortwährender Aufregung zu erhalten und

zum Ungehorsam gegen die Regierung auf-

zureizen. ES ist dies eine von Lachat

von Luzern anS an seine Anhänger im

Jura gerichtete Kundgebung vom 20. Okt.

In diesem Aktenstück maßt sich derselbe an,

sich noch dermal als rechtmäßigen Bischof

deö ganzen Bisthums Basel zrr erklären

und als solcher dem katholischen Jura seine

Lehren und Weisungen zu ertheilen. Er
bezeichnet die abberufenen Pfarrer als die

einzig rechtmäßigen Seelsorger,

eingesetzten neuen Pfarrer Enidr-W

Schismatiker und Apostaten, we st

^
großen Exkommunikation verfalle»

warnt die Gläubigen, «nt-r

von Kirchenstrafen, vor dem

den diese Pfarrer abhalten und
den diese Pfarrer avyaneu,

überhaupt eine Sprache, wie ^ ^
einem rechtmäßigen B m

zugestanden werden
an einer Person aber, die gar ^geistliche Jurisdiktion »

^die betreffende Landesgrg ^
h a t, d o p p elt n n st a t t h a f t U '

^
Regierungsrath gibt der

Luzern von dieser offenbaren ^ ^
ihrer erwähnten Willenskundgebung

"H-" d»è

Nächstens werden wir wohl lese

^
die so hart und ungerecht angefeinde ^
giernng von Bern sich an den

um Schutz gegen Herrn von A
und diverse andere Nationalräthe W

wird, weil sie derselben ihre Schandth»

Jura in offener Bundesversammlung^
geworfen haben. ES soll auch

angetiagen werden, alle Zeituugse^g^,.
mit besagten Jnvektiven in der N

^

Schweiz zu konfiseiren.

Aistßnm Aaset.
thills

(Mitgetheilt.) Das Ausland lg
sich immer noch in tröstlicher und he

zig-r Weise zu Gunsten des vet ^Klerus im Viöthum Basel,

Frankreich stellt sich namentlich ^
land recht schön dabei ein.

katholischen TageSblätter Pm-sst^

Aufruf noch Einladung zu einer

für die Opfer der unsinnigen sich

Wuth schweizerisch und republika»'

nennender Kantonsregierungen

lichen dürfen, sondern höchstens
' ^

gehenden Schärflein quittiren, ckst

recht erfreuliche Resultate solcher

aus Nheinpreußen ein, <>»6

Münster, Aachen, Gladbach w> Ajstll
Bayern (Speier namentlich), Festes

temberg (Niedliugen, Nottweil), a" âsth)
reich (Wien, Seckan), aus llnga^^Her'lst
sind im Laufe dieses Sommers »

stes namhafte Spenden eingega")

(Siehe Beiblätter.)



Beiblätter zur Schweizer Kirchenzeitung Nr. 49.

bon mancher Gabe haben wir, die wir
bicht zum Kanute der Hiilfsgcsellschaft ge-
Hören, gar nicht einmal Kenntniß. — Es
ist aber anch nöthig, daß die christliche
riebe für die von der Berner Negierung

recht eigentlich zum Hungertode vcrur
theilte treu katholische Geistlichkeit deS Jura
fortwährend bethätige. Die hiefiir wirkende

Barmherzigkeit hat sicher großen Lohn vom
Herrn.

»lothnrn Der „Anzeiger" hat in 5
Artikeln treffliche „Glossen zu dem
t v m ische n Geld m a r k t" geliefert,
welche das Schmählibell und dessen Aruor
»i ihrer ganzen Erbärmlichkeit darstelle»,
und damit zugleich diejenige», welche den

Mann beschuhe» und seine Uebertreibungen
und Fälschungen anempfehlen und ver-
breiten. Das ist im Kanton Solothurn
sehr nöthig und verdienstlich; außer den

Grenzen desselben ist der Mann und seine

Partei schon gerichtet.

^ Die Petition der Katholiken von

Ölten, Trimbach und Starrkirch-Dulliken
wurde — wie wir schon gemeldet — von
der Kantonörathömehrheit aus formel-
l e n Gründen für unerheblich erklärt. Sie
war nämlich Namens der „römisch-katho-

lischen Kirchengemeinden" unterzeichnet, und

da wäre durch eine ErheblichkeitSerkläruug

indirekt die legale Existenz dieser Kirchge-

meinden anerkannt worden! Gegen diesen

Mlbcdmteildcn Ftwmfchlcr (wenn es einer ist)

wußte das heilige Recht dieser Gemeinden ans

bie freie Ausübung ihres katholischen Got-

tesdienstes zurücktrete», sbwie ihre Klage über

ben willkürlichen Ausschluß vom kirchlichen

Besitz und über die Bedrückung, daß man

früher in Dulliken, seht noch in Trimbach
dw Eltern durch Geldstrafen zwingen

wollte, ihre Kinder in einen apostatischen

Neligwnsliilterricht z» schicke». Die Hr».
Kantonsräthe Surp, I. Amiet und Aug.
Saner traten für daö gute Recht der Pe-
teilten mit gewichtige» Grunde» ei»; »a-

wentlich schilderte Hr. Surp mit scharfen
Äugen das jedem Recht und jedem bessern

Gefühl hohnsprechende ZwangSspstem in
trimbach (die Strafslimme beläuft sich da

w<f 500 Franken!), und Hr. Amiet verthei-

digte in gründlicher Darstellung das (wenig-

stcns theilweise) Recht der Petenten auf

daö katholische Stiftuugövermögen, >lnd

lvarf einen scharfen Blick auf die Gewalt-

Zustände im bernischen Jura, mit der

Frage: ob die obersten Staatsbehörden

SolothurnS der Affe alls dem Rücken des

Muhen sein wollen? — Hohle Phrasen
des Redners von Konstanz waren die

Antwort ans die solide Beweisführung;
das Resultat war Abweisung der Petition
und die Aussicht auf einen Gesehcsvor-

schlag im Geiste des Solothurncr Volks-
tages und der für Solothurn so glorreichen
Voten seiner Repräsentanten im National
ratbe.

Diese Leute führen seht im „Landboten"
einen neuaufgerüsteten „Bölima" auf den

Markt. Die lleberschrift heißt: Wem ge-
hören unsere (Rn) Kirchen- und Psarr-
Pfrnndvermögen? und da wird, wie schon

einer ill Bern that, dem Volke vordekla-
mirt: die Schwarzen gehen mit dem Ge-
danken um, alles Kirchcnvermögen der

römisch-katholischen Kirche, d. h. jetzt
dem Papst, zuzueignen und womöglich
zn übergeben. Dagegen werde daö Volk
sagen: „das Kirchenvermogen ist unser
Uttî) ìvîì'

Papst, noch vom Bischof »nd weder von
Neli- noch voll Alt-Katholiken nehmen."
Seid getrost, die Schwarzen nehmen
euch das Kirchenveriiwgen nicht und ver-
schleppen es nicht und wollen eö nicht zu

fremden Zwecke» verwende». sts soll d g

bleiben, aber zu dem verwandt werden.
Wozu es gestiftet wurde, wozu eö die Väter

uns hinterlassen. Aber daß es euch per-
sönlich gehöre, und daß ihr damit machen
könnet, waö ihr wollt, das läugnen wir.
Eö gehört dem Zwecke, die katholische

Kirche an einem gewissen Orte zu erhalten
oder eö ist Gut der k a t h oli s ch e n

Kirche an einem gewissen
Orte.*) Darum darf es keine Ge-

meinde vertheilen, vererben, vermindern,

zn andern Zwecken verwenden, eö sei den»,

daß die Repräsentanten der kirchlichen Ge-

walt ans wichtigen und gerechten Gründen

ch Vergl. Walter, Kirchenrecht, 14. Ed.

8 251. f.

dazu einwilligen. Daß diese aber eö ein-

ziehen, anderswohin verlegen, dem Papst

einhändigen dürsten oder wollten, das

glaubt selbst der Vornirteste unter euch

nicht, und wenn ihr eö dem Volke vor-

gebt, so treibt ihr, was immer, schmach-

volle Heuchelei.

— Eine Abordnung von Solothurn,
der sich »ach andere in Lnzern wohnende

Solothurner anschlösse», überbrachte am

00. November, am !0. Jahrestag seiner

Eonsekration, Sr. Gn. dein Hochwst. Bi-
sehos Eugenius eine Huldignngöadrcsse,

Namens deö svlothurnischcn katholischen

Volksvereins (siehe „Anzeiger" Nr. 280).
Sie ist der schöne Ausdruck der durch

keine Umstände verminderten oder zerstör-

baren Ergebenheit und der Hoffnung, daß

die Mißverständnisse schwinden, das Un-

recht gesühnt werde, der Tag (reudiqcr

Wiedervereinigung bald herankomme. Der
Hochwst. Bischof erwiederte diese Kund-

gebuug mit der Versicherung, daß er im

Geiste immer unter ihnen sei; daß es nur

deßhalb gekommen sei, wie es gekommen,

weil er seinem vor 10 Jahren ausge-

sprochcnen Programm treu geblieben »nd

Sein Trost sei, daß der irregeleitete Theil

beö Volles, namcnilich im Kanton Solo-

thurn, es doch noch anerkennen werde. — Ein

schmerzliches „doch noch!" Gewiß wird

auch jenes Schristwort sich erfüllen: „Ihr
sännet Böses gegen mich, Gott aber wandte

eö zillll Gute»."

Lnzern. Tie Stimmgabe der luzerni-

scheu Repräsentanten bei der Gesammtab-

stimuumg
des Nationalratheö über die

konfessionellen Artikel ist folgende:

Bei Art. 48 votirten sämmtliche Ne-

präsentauten mit Ja. Bei Art. 49 votir-

ten mit Ja die HH. Zingg, Vonmatt, Se-

gcsser und Amberg; mit Nein die HH.
Bcck-Leu und Fischer; Zemp enthielt sich

der Abstimmung. Bei Art. 49o (Zivil-
stand »nd Begräbuißptätze) votirten mit

Ja die HH> Zingg, Vonmatt, Segesser,

Fischer, Zemp und Amberg; mit Nein

Hr. Beck-Leu.

Wie man sieht, ist die Stimmgahe der

luzeruischen Repräsentation im Ganzen

eine sehr erfreuliche. Neben Hrn. Segesser



hatte Hr. Amberg den Muth, konsequent

zu den geläuterten Ansichten über die in

Frage liegenden staatlich-kirchlichen Mate-

rien zu stehen. Es wird Gelegenheit geben

die Herren an diese in Bern beobachtete

Haltung zu errinuern. Die obligatorische

„Zigeunerehe" hat einzig bei Hr. Beck Leu

noch keine Gnade gefunden. (Luz, Tgbl.)

Bern. Viel, 3. Dezember. Soeben

verlangt der Regierungsstatthalter durch

einen Landjäger die Heransgabe der

Schlüssel zur katholischen Kirche.

Jura. Se. Gn. der Erzbisch of

von Paris unv Se. Em. der K a r-

d i n a l - E r z b i s ch o f von Besän-
y on haben dem Hochw. Hrn. Dekan
Horn st ein ein Schreiben gesandt, in

welchem Sie dem Klerus und dem Volke

des Jura's Beileid über ihre Verfolgun-

gen, aber auch Freude über ihre Helden-

müthige Geduld und Standhaftlgkeit be-

zeugen.

— Der Kirchenbesuch bewegt sich hier

immer im gleichen Verhältniß. Der rö-

misch-kalholische Gottesdienst, obschon hier

in einer Scheune, da in einer Säge, dort

in einein Saale, ist immer überfüllt und

der neuproleftaniische immer leer. In
Pruntrut finden sich an Wochentagen noch

3 Weiber ein, davon eine halbnärrisch,

und die zwei andern all, so daß selbst

Pipy das Projekt einer Colibatö-Resorm

vertagt haben soll. Einer der Staats-

Pastoren liest bereits in der Woche nur

noch einmal Bresse, bei welcher der Schul-

lehrer gleichzeitig die Stelle des Meßsie-

ners und des — Publikums vertritt. Da

derselbe jährlich Fr. Sold hat, so

kostet jede seiner Blessen 8t) Fr.!
— Die „Präsekten" erweisen noch im-

mer bald diesem, bald jenem Pfarrer oder

Kirchenrath die Ehre der Verhaftung. So

wurden in letzter Woche der Hochw. Hr.

Dekan Vautrey, Abbe Buchwaidcr (zum

zweitenmal), einige Kirchenräihe vonDelö-

berg re. eingesperrt; nach einigen Stun-
den oder Tagen folgt dann gewöhnlich die

Entlassung. Als Vorwand dient die Nicht-

beachtung der neuen Staatökirchengesetze.

— Von den 10 Staatspastoren hat

bereits Einer das Weite gesucht und

ein Zweiter soll verloren sein; wann

werden die Andern wieder über die Gren-

zen gehen? So leichten Kaufs dürfte ^

Kanton Bern diese StaatSpastoren schwer-

lich loswerden; ohne lebenslängliche

StaatSpens on gehen diese Herren

schwerlich dorthin zurück, woher sie ge-

kommen. Dem st e u e r z a h l e n d e n

Berner-Volk dürsten die Mißgriffe seiner

Regenten auch auf Jahre hinaus theuer

zu stehen kommen.

— Das Neueste im Jura ist,

daß die S t a a t s p a st o r e n und selbst

der P r ä f e k t I o a ck i m F r o t 6 nn-
ter polizeiliche Aufsicht gestellt

sind. ES wurde nämlich in Pruntrut
ein geheimes Polizcikorps
von 32 Mann gebildet, welches die P r ä-

selten und die S t a a t s p a st o r e n

auf ihren AnSgängen w. nie aus den

Augen verlieren darf, sondern Tag und

Nacht für deren Sicherheit Wache halten

muß. Der Ernennungsakt eineS solchen

geheimen Polizisten (datirt vom 5. Nov.
1873 und unterzeichnet von Präfekt Frots
und Maire Girardin) ist in uneingeweihte

Hände gefallen und im „Pays" (Nr. 36)
veröffentlicht worden. — Es ist also wört-

lich wahr, daß Präfekt und Staats-
Pastoren unter Polizei-Aufsicht
stehen, und es frägt sich nur, wer diese

geheime Polizei zu zahlen hat?
Die katholischen Bürger werden

jedenfalls hiezu wenig Lust fühlen, da von

ihrer Seite auch gar keine Gefahr droht.
Den StaatSpastoren wird hier gar kein

Haar gekrümmt, nur grüßt man sie nicht.

Allerdings, sobald Hr. Staatspastor

Pipy sich auf der Gasse zeigt, ertönt

das Hühnergeschrei: «?i-pi, 1A-pi! « DaS

mag kinoisch, aber gewiß nicht staatSge»

fährlich sein.

— ES wird gegenwärtig im Jura eine

Schmutzschrift (Pamphlet) ärgster Sorte,
wider Hochw. Hrn. Dekan L. Vautrey

gerichtet, kolportirt und versandt. Die

infamste Verleumdung macht sich darin

breit, und auf daß man ja nicht gerächt-

lich klagen könne, ist weder Verfasser noch

Drucker, noch Druckort angegeben, sondern

nur gesagt: Inipàoris du àorll —
Wahrlich, TeuscherS Brief und solches

Pamphlet, die Söldlingspfaffen im Jura
und die Eggimanne illustrircn die regie-

rende Berner-Race.

— Von einem Geistlichen kömmt die

Reihe an den andern. Hr. Dekan Vautrey

wurde gegen Kaution îl'dôàssm, ^
wurde der greise Pfarrer von ^

^und der Pfarrer von Courteteli

haftet.

Aurgan. (Eorr.) ») Die im

rath zu Tage getretene Mäßigung von

gewisser Liberaler scheint Vielen ^ M
Erkenntniß rauben zu wollen. Ka

gesinnte Repräsentanten glauben,

Mäßigung ihre strenge
Grundsäh-tO

zum Opfer bringen zu sollen. "
,che

men also zu den Artikeln, dun) ^
die geistliche Gerichtsbarkeit

dem Orden der Jesuiten und den ' j

ten derselben alle Wirksamkeit in >
>

und Schule untersagt wird. Also ka H

gesinnte Repräsentanten stimmen zu

Artikeln! Schwebt ihnen nicht vor

Geiste, was man unter dieser „stVU ^

Gerichtsbarkeit" radikaler SeitS ver»^
wenn sie den bischöflichen Handel ^
Pfarrer Gschwind überdenken?

der Bischof oder irgend eine geistliche ^
behörde eine größere Jurisdiktion, alS u

gewisse Priester die Suspension, und

Priester und Laien die E.reo>nmunic>'

^
auszusprechen? Also soll in Zukunft

>v^

dem Papste noch dem Bischof erlaubt

über irgend Jenranden in der

Ereommnnieötion, Suspension zu

hängen? Das kann nicht darin lieg

denn Hr. Bundesrats) Welti hat ja

Ereommnnieatiou und Suspension
tä»>

nicht verboten werden. WaS ich vou

chen „Sachen" halte, wird man

sehen-

Den Affilirten der Jesuiten soll m Ä

kunft in der Schweiz alle Wirksam
^

untersagt werden. Kann man nnht s^e

Alle Katholiken sind Affilirtc der „

Haben sie nicht die gleichen GlanbenSle si

Stehen sie nicht wie sie mit aller Eu
^

deuheit zur kath. Kirche? Haben ^ â-
das gleiche Ziel, dem sie mit glricheu^^,
teln entgegensteuern? Wenn also m ^Hr. Pfarrer Bläst verdrängt, auS TrrM

^
Hr. Pfarrer Hausheer gewiesen,

tveuu

*) Zum Beweise, daß unsere Vestulsull^^,
die Tendenz und Tragweite der AeoM^
schlösse des Nationalrathes nicht mrciuü'^^
stehen, geben wir dieser Korrespondenz ^
falls Raum in unserm Blatt. GfM b'

sick unsere Besorgnisse als uugegründe

stellen I
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?îura die Pfarrer abgesetzt nnd die Gläu-

bigeii ihrer Gotteshäuser beraubt, wenn

Mermillod in die Verbannung gewiesen

wird und der Vundesrath jeden Rekurs

abweist, scheint das nicht thatsächlich zu
beweisen, daß man sie als Affilirte der

Jesuiten betrachte, weil sie streng-gläubige

Katholiken sind?

Was man immer bisher an den Katho-
liken verübt, entbehrte aller verfassungö-

»läßigen Grundlage; es scheint, künftig

soll man vermöge der Bundesverfassung

die kath. Priester absetzen, bedrängen, ver-

bannen und die Gläubigen alles religiösen

Trostes berauben können, daß sie noch

danken müssen, wenn ein protestantischer

Pastor ans Erbarmen ihre Gestorbenen

begräbt.

Hat man die Unverschämtheit, die kath.

Kirche und ihre Einrichtung mit einem

Käsereireglement und die kath. Religion
»>it Käs zu vergleichen, so wird man auch

den Muth haben, gestützt auf die neue

Bundesverfassung, den Katholiken alle Un-

bilden zuzufügen. Die Gewalt hat man,

am Willen fehlt eS nicht. Aber wie ein

Blitz auö heiterm Himmel hat die Ge-

müther von Vielen noch in der eilften

Stunde weise Mäßigung ergriffen! Wer

wundert sich nicht über die so unerwartete

Bekehrung des Hrn. Weißeubach? Bisher

War er einer der Furibuudesten. Seine

in Bern bewiesene Mäßigung hat noch

»icht wie ein Sauerteig die ganze Masse

durchdrungen. Denn der „Schwesierbotc",
dessen Redaktor er ist, weiß noch nichts

davon. Wie sich also das Räthsel lösen?

Bon ertrem radikaler Seite ist erklärt

worden, die Bundesverfassung dürfe °bei

dieser Mäßigung wohl angenommen wer-
de», weil man alles, was man wolle, in
îie hineinlegen könne.

Die Mäßigung ist also eine pure Kriegs-
îist. Wenn ich das behaupte, so spreche ich

Ms Erfahrung. Als im Großen Rathe
der Ausschluß des konfessionellen Religions-
Unterrichts aus der Schule berathen wurde,
du stutzten Viele; Hr. Welti, damals Er-
îiehungSdirektor, erklärte aber zur Beruhi-
Mug, es sei unter confessionellein Reli-
gionsunterricht nur der Fastenunterricht
Zu verstehen. In dieser Zeit nämlich stören

Pfarrherren oft den Stundenplan, in-
dew sie zn beliebiger Zeit den Fastenunter-

richt in der Schule ertheilen. Auch diesen

verbiete mau nicht, nur habe er außer die

Schulzeit zu fallen.

Daö beruhigte nun und bewirkte die

Annahme des Gesetzes. Wie eS aber in

Kraft getreten, so erfolgte vom gleichen

Erziehungsdirektor, daß die Geistlichen wäh-

reud der Schulzeit keinen Religionöunter-
richt mehr ertheilen dürften. Vom bloßen

Fastenunterricht war also keine Rede mehr.

Wöchentlich sollte aber vom Lehrer zwei
Stunden konfessionsloser biblischer Unter-

richt ertheilt werden. So war also der

konfessionelle Religionsunterricht aus der

Schule verbannt. Es gab zwar Reklama-

tionen, aber dabei blieb es. Denn Herr
Welti ist nicht bloß ein energischer Mili-
tär, sondern war auch ein eigenmächtiger

Erziehungsdirektor.
Wenn deswegen seine Rede noch so

applaudirt wurde, so traue ich der Sache

nicht. »Pinmo Ourmo8, st sionn toron-
tos.» Deswegen.scheinen mir die katho-

lisch gesinnten Repräsentanten nicht gut ge-

thau zu haben, daß sie durch die Maöke

der Mäßigung bethört, sich vom Stand-
Punkt strenger Grundsätzlichkeit abbringen
ließen.

Wir haben ebensogut ein Recht, Katho-
liken zu sein, wie unsere Gegner, es nicht

zn sein. Sollte von Seite der Katholiken
dem Staate Gefahr drohen, er ist ja mäch-

tig, er ist ja Sonne, Mond und Stern;
es wird also leicht sein, die Gefahr zn
bewältigen. Warte man also, bis die Ge-

fahr sich zeigt! Unterdessen gestatte man

uns, freie Katholiken zu sein.

Thurgim. Ein Korrespondent des

„Vaterland" behauptet, im Besitz von

Briefen aus Amerika zu sein, aus wel-

chen unzweideutig hervorgeht, daß der alt-
katholische Pfarrer von Dittingen, Ferdi-
nand von Rüpplin von Frauenfeld, ge-

wesener Kapuziner-Frater Columban in

Amerika, gar nicht Priester ist,
d. h. die Priesterweihe gar nicht empfan-

gen hat. So ist also bald „mehr Licht"

in die Sache gekommen, wie unser Hr.

Correspondent in letzter Nr. der „Kirchen-

zeitung" andeutete.

Misthum St. Gallen.
„All- Bürger sind gleich vor dem Gesetz.»

St. Gallen. (Bf.) Der Große Rath

wies die Motion Thoma an eine Kom-

mission, um noch in der Novembersitzung

Anträge zu bringen. Die Motion wollte

Abänderung und Verschärfung des Straf-
gesetzeö betreff Störung des konfessionellen

Friedens.

Der bisherige Art. 18 t, lit. u, erhielt

von der Kommissionömehrheit folgende

Fassung:

„Der Verletzung der Glaubensfreiheit

und des konfessionellen Friedens und der

Beschimpfung der vom Staate anerkannten

Religionsgesellschaften macht sich schuldig,

wer vorsätzlich

u) Handlungen begeht, welche geeignet

sind, das gute Vernehmen unter den

vom Staate anerkannten Religions-

gesellschaften zu stören, oder überhaupt

Glaubenshaß oder Verfolgung wegen

religiösen Ansichten oder Bekenntnissen

zu stiften, oder durch welche Jemand

wegen seines Glaubens beschimpft

wird."

Art. 182. Wenn Geistliche sich einer

unter den vorgenannten Artikel fallenden

Handlung schuldig machen, oder wenn

solche in kirchlichen Erlassen, oder Kanzel-

vortrügen, oder überhaupt bei Ausübung

ihrer amtlichen und seelsorglichen Verrich-

tungen ihre öffentliche Stellung zur La-

sterung von Verfassung und Gesetzen, von

obrigkeitlichen Erlassen, oder von ver-

fassungsmäßigen und gesetzlichen Einrich-

tungen, oder auf andere Weise zu poli-

tischen Zwecken mißbrauchen, so ist die

Strafe, je »ach den Umständen bis auf

das Doppelte, zu verschärfen, unvorgege-

griffen der Ausübung der den Staatöbe-

hörden zustehenden HoheitSrechten.

M i n o r i t ä t s a n t r a g:
Statt des letzten Passus „unvorge-

griffen der Ausübung der den Staats-

behörden zustehenden Hoheitsrechte" zu

sagen: „in schweren oder Rückfällen

aber die Amtöeinstellung bis auf die

Dauer von zwei Jahren, oder die

AmtSentsetzung zu verhängen.

DaS Gesetz tritt mit dem Tage seiner

Publikation in Kraft. Vergehen dieser

Art, welche vor diesem Zeitpunkte began-

worden sind, sind jedoch nach den

frühern Bestimmungen des Stafgesetzbu-

ches über Verbrechen nnd Vergehen zu

behandeln.

In der zweimaligen Berathung zeigte
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der Liberalismus seine entsetzliche Geistes-

armnch. Die Diskussion war hohl und

leer und abgedroschen und lendenlahm,

eine eigentliche Misere und zum Theil

plump. Der Präsident, Hr. Fürsprech

Hoffmann, rief die Mahnen des erschlage-

neu Hcierlei zur Hilfe herbei, wurde aber

— der hohe Herr - von einem schlich-

ten Müller derart zurechtgewiesen, daß er

bei all seinen Advokatenkniffen sich nicht

Heranswinden konnte. Aber das hat nichts

zu bedcnie» ; die Hauptsache ist, daß das

Gesetz mit .M Stimmen Mehrheit ange-

nommen wurde und die Mehrheit hat

immer Recht.

Das Gesetz unterliegt dem Beto, damit

die Gedanken der Herzen offenbar werden

und die ganze Verlogenheit der Zeitlich-

tung allseitig an den Tag treten könne.

Die Katholiken werden einhellig verwer-

fen, aber die Protestanten und Altkatho-
liken.?

Aber sollte auch das Gesetz angenom-

men werden, steht eS n cht im Wider-

sprach mit der Bnndesverfrssnng, welche

alle Bürger vor dem Gesetze gleich er-

klart? Ein Weltlicher kann für Störung
des konfessionellen Friedens bis ans 5W,
ein Geistlicher bis ans ItXtl) Fr. gestraft

werden; ein Weltlicher fallt den Gerichten

anheim, ein Geistlicher kann daneben noch

in die Hände der Regierung fallen. Schöne

Gleichheit!

Das ganze Gesetz ist aber die schönste

Verherrlichung der St. Gallischen Geist-

lichkeit. Denn der Liberalismus bekennt

damit: „Ich kann das Vaterland zwar

besorgen, daß dem Volke vor Steuern

die Rippen brechen; aber den Einfluß der

Geistlichkeit kann ich weder mit den Ver-

leumdnngen der Zeitungen, noch mit Hülfe

der Protestanten, noch mit dem Gragöl
der Holländer, noch mit den gewöhnlichen

Gesetzen, noch mit der Allmacht des

Staatsanwalts, noch mit der ganzen Herr-

lichkeit meiner Bildung irgendwie brechen;

ich bedarf dazu ganz außerordentlicher

Mittel und Gesetze; soll nicht daö bald

durch Steuern auSgesogene und durch Ge-

setze und Verordnungen geknechtete Volk

zum Bewußtsein seiner Rechte und Frei-

heiten kommen." Die Geistlichkeit St. Gal>

lens darf wirklich stolz sein. Wer hätte

auch geglaubt, daß die wunderbare Bit-

dung unserer StaatSschnlen gegen die

Dummheit der Zöglinge des schrecklich

dummen Knabenseminarö in St. Georgen

solcher Mittel bedürfte?

Daher ist es wirklich schwer zu eni-

scheiden, ob es ein größeres Glück ist,

wenn das Gesetz vom Volke angenommen
oder verworfen wird. Denn wird daö Ge

setz angenommen, so zeigt sich in einzel-

neu Gemeinden, wo die den Liberalen

verhaßtesten Priester sind, die Dummheit
und Schwäche und Tyrannei des Libéra-

lisninü in der ganzen Erbärmlichkeit;
wird aber das Gesetz verworfen, so ist

der Liberalismus vom „denkfaulen" Volke

verurtheiit, nachdem er vorher sein eigenes

Urtheil gesprochen hatte. Hoffentlich wird
sich bald eine Feder finden, welche in

einem politischen Blatte diese Herren ge-

hörig schildern wird, wie ehedem in der

„Lnzerner Zeitung." „Alle Bürger sind

vor dem Gesetze gleich."

Mstßum Khur.

Zürich. (Corr.) Der katholische Kir-
chenrath des Kantons Glarns hat für
die Erbauung der neuen hiesigen römisch-

katholischen Kirche 2W Fr. gegeben.

— Der fliegende Holländer — wir
meinen nicht die Richard Wagner'sche

Oper, sondern den Hrn. Professor Michelis
—. scheint ans seinen Irrfahrten wenig

Arbeit zu haben, denn soeben wieder ist

von ihm eine Schrift erschienen, welche

den Titel führt: „Meine Ansichten über

Wissen und Glauben über das Ziel der

katholischen Neformbewegnng, mit einem

offenen Schreiben an Hrn. Pfarrer Lang
in Zürich, als Einleitung, und einem

Wort an die Schweizer Neformbewegnng,

als Epilog. Es ist, bemerkt hiezn daö

„Freib. Kirchenbl.", sehr zu billigen, daß

Professor Michelis den Titel der Schrift
mit den Worten beginnen läßt: „Meine
Ansichten"; denn bekanntlich hat der An-
tor mehr als ein anderes Menschenkind

seine eigenen Ansichten und dürfte wohl
auch der Zeitpunkt nicht mehr gar ferne

sein, wo er mit den Ansichten seines „Bi-
schoss" in Collision gerathen wird. Mi-
cheliö hat inzwischen seinen seitherigen

Wirkungskreis in Zürich verlassen, da seine

dortigen Schäflcin einen Hirten nach ihrem

Geschmack erwählt haben.

Wisthum Lausanne.

Freiburg. Der bisherige

Weser von Vilinrs-souL-àlout,

thron, welcher nun zu den bcrneu

^
RegiernngSpfarrcrn übergegangen

ist,

hieit schon, bevor sein Entschluß

zu werden, bekannt war, folgendes

ben deS Hochwst. Bischofs Marillch-

c.. 2,c o...
M ein Herr! Die Erfahrung,

ich seit Ihrer Ankunft in meine»
^

gemacht habe, überzeugt mich, daß
^

weiterhin nicht ans eine nützliche un

trägtiche Weise die Funktionell de

Amtes ausüben können. In Fvlge

komme ich dazu, Ihnen einen

rathen, der für Sie am Zutiàg u
^

sein dürfte. Um meine Absicht zu

chen, benachrichtigen Sie »»ich

Brief, daß Sie sich entschlossen

in kurzer Zeit in Ihre Diözcje
reu und daß Sie mich von bicsiw ^
schlnsse in Kenntniß setzen, duuüt s

zum l.y. November uächsthin fite

giöien Bevin suisse der Pfarrei m

8vt.l8-Nvlit Fürsorge treffen .M
Ihren Brief weroe ich sodann st"S ^l
zur Zeit des angeführten Termw

jede nnnothige Erörterung abzustk

folgendes antworten:

„Als Sie sich entschlossen hatte",

„sorisch in meiner Diözese zu

„habe ich Ihr Anerbieten für
„im hl. Amte gerne entgege"geM'

„und Sie zuerst in Freiburg, b"'
hF

„ViiIni'8-8»u8-Umit verwendet.

„ich Ihnen für die meiner

„leisteten Dienste meine Ecke"" â
„ausdrückte, werde ich nicht ^^„ystich
„Gott zu bitten, daß er Sie t""L.^ss
„belohne. Da Sie nicht z"v âtB
„Lausanne gehören, so kann ich "t Uj"
„Entschlüsse, nicht länger in decst i

„ve-weiten, nicht widersetzen.

„richtigsten Wünsche werden Sie

„und nicht veifehlen auf Siech"
„Arbeiten die reichlichsten hi"""
„Segnungen herabznrnsen."

^
Ihr oben bezeichneter Bries ^ hxB

dem 1. Nov. an mich gàstû^U Sit
im entgegengesetzten Falle, müßte ^anweise», bis zum 1. DezembK

Jahres meine Diözese zu Verlasses" -^„sst
Versuch, mich voin genannten
abzubringen, wäre vergeblich- i"

daher einschen, daß es verständstS ^stath

Ihrem Interesse gelegen ist, >"""
mit Vermeidung alles Aussehens Z jgt

gen. Dadurch ersparen Sie

peinliche Nothwendigkeit,

(Siehe Extra-Beiblatt.)
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Maßregeln einzuschreiten, lvelche ihr WideS
stand unausbleiblich hervorrufen würde'

Empangen Sie te.

(Li^n.) Stephan Mar ill ey,
Bischof von Lausanne.

Auö diesem Schreiben geht hervor, daß
der Hochwst. Bischof von Freibnrg
genöthiget War, Hrn Vonthron aus seiner

Diözese zn entlasse», daß derselbe aber,

eingedenk der Worte Christi, daS geknickte

Rohr nicht brechen und den glimmenden

Docht nicht auslöschen wollte. Darum
rieth er demselben einen Weg an, auf den

er, in einer andern Diözese, wieder hätte

Aufnahme finden können. Bonthrvn ging
auf den Rath dcö Bischofs ein, bis er
den in obigem Schreiben in Aussicht ge-

stellten Brief, erhallen hatte; dann wurde

er „Allkatholik" oder „Nenpivtestant" und

„Staatspsarrer" im Jura.

Ai s thum H o »f.
Genf. In Genf ist der Er-Venediktiner

PespillerS eingetroffen und von den radi-
kalen Zeitungen mit großem Posannen-
schall (wie früher der E.r-Dominikaucr

Lvysvn) empfangen worden. Nun melden
aber die französischen Blätter, daß dieser

E.r-Mönch in Montanban mit dem Ge-
richte in Berührung gekommen und zn 111

Monaten Gefängniß und einer bedeutenden

Geldstrafe vcrurtheilt worden ist. Die
„Neuprotestanten" oder „Altkatholiken"
haben entschieden Unglück mit ihren Pa-
stören. UebrigenS haben Carteret, Ten-
scher und Cie. aus 1i>hi,iilll) französische

Priester kaum 2i> Candidate» für ihre
StaatSpastorstellen st Fr. 4V00 auffinden
könne».

— Der Staatsrath hat die Pfarrer
und die beiden Vikare von Carouge und
die Pfarrer von Chene unv von Lancy
Vorgeladen, um den neuen Staat seid
zu leisten. Diese st Geistliche», welche

übrigens bereits bei ihrer Wahl beeidigt

wurden, werden den neuen Eid ablehnen
und dann (gleich den Pfarrern im Jura)
don Staatswegen abgesetzt werden. Das
gleiche Schicksal steht allen übrigen Pfar-
wrn bevor und die Katholiken des. Kan-
tonS Genf müssen sich gefaßt machen, wie
bw im Jura und in Zürich, in Scheunen,

^heaterfoyerS und ähnlichen Lokalen Privat
gotteSdienst zu halten.

— Die neue Kirche zum „Herz Jesu"

ist bereits eine der besuchtesten; dieselbe

wird »eben dem öffentlichen Gottesdienst

zu geistlichen Exercitien, Retraite» unter

der Leitung deS Hochw. Hrn. Abbe Iac-
guard fleißig benutzt. Ein solches Loos

haben die Freimaurer als sie diesen ihren

Dsinxlv unicfuö bauten, kaum geahnt.

Persoml-Chronit-

r.
Ln zer n. Hochw. Herr B - r n. A mr-e i n,

Pfarrer von Rickenbach, ist on die Stelle des
Hochw. Hrn. Ulrich Schnöder selig, zum Chor
Herrn nach Münster gewählt worden.

A a r g a u. IBs.) Letzten Sonntag wurde
der Gemeinde Bclltkon der neugewählte Kurat-
kaplan in der Person des Hrn Joseph Brühi-
inner vorgestellt und am gleichen Sonntag die
Gemeinde eingeladen, für die Seelenruhe seines

Vorgängeis, des vor wenigen Tagen veistor-
denen Hrn. A » t t e r st e i n, zu beten.

Joses Butterstein wurde am >7. August
GW in Großkngstringrn HWürtemberg) geb,
machie seme Ghmnasialstudieu in Ehingen und
Roliveit und brachte 5. Jahre in Tübingen
als Zögling des dortige» theologische» Convie-
-es zu. Am 12. September tSSt in Rotten-
taug zum Priester geweiht, wirkte er 15 Jahre
lang u> seiner heimailichcn Diözese, unter an-
derem 2 Iah,« als Repetent am Convicte in
Tübingen, gleichzeitig mit Dr. Hefelc. Die
Nongewirr.m entführten ihn seinem Gcburts-
lande und nachdem er tg-ili-l8t3 im Groß-
herzogthum Bade» die Stelle eines Pfarrvikars
versehen, hatte, fand er Aufnahme im Ranion
Aargau t war Hulfsprirsier in Büit kon, dann
in Gebenswrf und schließlich von M'iitc Juni
1855 an Ruratkapla» in Belliton. Längst halte
er sieb nach s-nier Heiinat gefehiit. Jni Mai
laufenden Jahres wurde sein Wunsch erfüllt,
indem sich der Hochwst. Bischof Hefcle des

ehemaligen Repetenten am Convict zu Tübin
ge» wohlwollend erinnerte und ihn,zum Pfarr-
Verweser von Mühlhaufeii (Amt Tu Gingen)
cniaiintc. Eilig veilicß er Mitte Mai die

Filiale Bcllikon, wo er 13 Jahre lang gewirkt
balte. Nur hst Jahr lang war ihm vergönnt,
die heimatliche Lust zu athmen. Ein asth-

»lettisches Leideil, welches ihn seit 2 Jahren
bisweilen plagte, scheint sich >» Folge des

Ortswechsels rasch entwickelt zu haben. Er
erreichte das Alter von li? Jahren, ll. l.

Herr Vittteistein verfügte über ein bedeuten-

des Wissen, namentlich in den Philosophischen

und iiaturwisse-nschafllichen Fächern. Allmälig
concenirirtc sich sein Forschen auf die ettmo«

sphärischen Gesetze. Er wollte durch langjäh-
rige Beobachtung gefunden haben, daß die

W e l t e r h a l t u n g in atmosphärischer Be-
ziehnng in der Welt s ch ö p f n n g präformirt
se>. Wie i.n Sechstagcwcrk der Erfchassung.
ein Aufsteigen vom Niedern zum Höhern sich

zeigt, so wiederholt sich dieser Cticlns innert

6 Jahren immer und immer wieder durch ge

steigertes Wachsihum im ursächlichen Zusam-

menhange mit den Luftblldungen. —! Von der

Richtigkeit dieser Theorie war Herr Butterstein

mit unumstößiicher Gewißheil überzeugt. Wenn

die Witterung mit seine» Lorhersagungen zu-
weilen in Widerspruch kam, so flüchtet- er sich

unter das Nothdach deA „NebenwetterA" und

fühlte sieb doit vollkommen sicher. Denn nach

seiner Erklärung ist wohl zu unterscheiden

zwischen dem Grundcharakter der atmosphärt-

sehen Beschaffenheit und den anomalen Aeußc-

Hingen oder nebensächlichen Erscheinungen.

In ersterer Beziehung stimm- die Wirklichkeit

mit seinem Kanon immer übcrein; in letzterer

sei der Widerspruch nur ein scheinbarer.

Herr Butterstein meinte es gut und redlich,

wenn er sich »uch bisweilen in seinen Witte.
ningSkalcndern zu gewagten Aeußerungen hin-

reißen ließ.

Schon gegen Ende der 50er Jahre hatt- er

seine aus drei Bände berechnete Witterungs-
künde druckserltz bearbeitet, fand aber keinen

Verleger. Später zog er die drei Bände tu

einen zusammen; aber auch hier zeigte sich

kein UcbernehmungSlustiger. So mußte er sich

mit der Veröffentlichung kleinerer Broschüren

begnügen.

Der Verewigte liebte das Stillleben, hatte

jedoeh ein wohlwollendes Gemüth und konnte

unter Äiiitsbiüdein recht fröhlich sein. Der

sonst so ruhige Mann war ganz Feuer und

Begeisterung, so oft von seinem LieblingSthema

gesprochen wurde. Er ruhe im Frieden in

seiner heimatlichen Erde.

Für ste » t h n m Lichte » ste n. Der

regierende Lanoesfürst hat den Hochw. Hrn.

Joseph E hr » e, bisher Kuratkaplan in

Nngell, Z»"> ll fairer von Vaduz ernannt.

Elsaß. In Niederbronn ist der

Pater B c r n h a r d u s K ii n g von Malters,

ldt. Luzern, der letzte Prior der ehemaligen

jlarthans- Jungen, gestorben. Er war seit

der Aufhebung deS Klosters von Thurgau

pensioniri.

Kalender für Zeit und Ewigkeit.

Auch für das Jahr 1874 hat unser

verdienstvolle, immer thätige Du. Alb an

Stolz wieder einen Kalender heransgc-

geben und so die beliebten Schriften „für
»eit und Ewigkeit" um einen Jahrgang
vermehrt- Die VerlagShandlnng (Herder

in Freiburg) hat den guten Gedanken

aehabt, von diesem Kalender eine AnS-

à in kle i n e r e m T a s ch c n f o r-
mat zu veranstalten, welche unter dem

Titel „Armuth und Geldsachen" die

schön illnstrirte und lehrreiche Erzählung
deS dießjährigen Kalenders enthält und
welcher daö Kalcndarium ebenfalls beige-

fügt ist, so daß diese Ausgabe sowohl



zum Unterhaltungsbüchlein als zum Ka-

lender dient und gewiß überall eine gün-

stige Aufnahme finden wird.

MändischeMssmi.

I. Gewöhnlich s Ber e i n s b e > tr â g e

Uebertrag laut Nr. 48:

Nachträglich pro 1873 aus der
Pfarrei Wvlfenschicßen

Dnrck die Tit. Redaktion der

„Christi. Abendruhe" :

1> Von Ungenannt
2) „ der Tit. lebend. Rosen-

kränz Bruderschaft
3) Von Hochw. Hrn. Kammerer

Tseban in Solothurn
4) Von Hochw. Hrn. Kaplan

Keller im Schloß Böttstei»

Ar. 275. 10

30. lv

2.

10.

10.

Fr. 335. 20

Folgende Gegenstände sind dem Tit. inl.
MissionSverein zugekommen:
Von den ehrw. Spitalschwestern in Luzcr» :

1 Ciborium, 1 weißes Meßgewand.
Von Herrn Gantier und Comp. in Luzern:

zirka 30 Ellen Kleiderstoff.

Namens der Paramenten-Verwaltnng -

Hàrchiir,
Kaplan im Hof, in Luzern.

Ei»

an der Wiener Weltausstellung mit der

FvrtschrittSmedaille prämirt, und im rein-

sten Nenaissancestyle ausgeführt, wäre- bil-

lig zu kaufen. Photographie und nähere

Auskunft bei

Felix BNchex,
Bildhauer und Vergolder,

in Solothurn
62^ (gegenüber dem Spital.)

Garantiekapital dieser von

der höh. Regierung des Kantons Luzern

genehmigten Aktiengesellschaft ist aus

Fr. 109,909 gestellt und dasselbe von

den Aktionärs laut Statuten in der

Depositenkasse der Stadt Luzern hinterlegt
worden.

Die Sparbauk macht Geldanleihen

gegen Hinterlage von Gülten, Werth-
schriften und gegen persönliche Bürgschaf-

ten; sie befaßt sich mit Ankauf und Ber-

kauf von Liegenschaften, Schuldtiteln, For-

deruugen, mitDisconto, Wechsel und Conto-

Corrent Geschäften :c. -c.

Die S par bank nimmt Gelder an

gegen Obligationen oder in Conto-
Corrent und verzinset dieselben je nach

der Große der Summe und der Kündi-

gnngSfrist zu à bis 5 °/o>

Der Geschäftsführer:
Halter-Probstatt

679

«
Der Unterzeichnete zeigt dem geehrten Publikum zu Stadt und Land ^an, daß er wieder eine schone Auswahl von Spiegât und ^

Tableaux, ovale Photographie- und Gemälde-Rahmett,
teuchter und Kruzifixe auf Lager hat. Ferner empfiehlt er sich den 2

uuo z,ccc. Ferner empfiehlt er !>"/ —^Geistlichen und Gemeindebehörden zur Anfertigung neuer Kirchen-Arbeiten un

paraturen, sowie für alle in sein Fach einschlagenden Arbeiten unter ZuM
prompter, billiger uud schneller Bedienung.

Felix Bucher, Bildhauer uud Vergoß
gegenüber dein Spital in Solothurn.619

Worzügliches Mittet gegen

GiieWchî «O âHm Vrrliäültttgt»«
seit Kurzem erfunden, ist bis heute das Einzige, daS bei richtiger Anwendung ^
Gliedsucht augenblicklich, eine hartnäckige, lauge augestandcue, bei Gebrauch mindel

einer Doppeldosis innert 4—8 Tagen heilt. H
Preis einer Dosis, Gebrauchsanweisung und Vcrpackcnrg 1 Fr. ö9 Np>

einer Doppeldosis I Fr.
' "

Eine Menge Aeuguisse^ von Geheilten des In- und Auslandes

Eigenthümer ^

WaktHasar Amstakdeu in Tarnen (Obivalden).

Im Verlage des Unterzeichneten ist soeben erschienen und durch alle

Handlungen zu beziehen:

von

à. Klöert Stockt,
Domkapitnlar und Professor in Eichstätt.

gr. 8.° 39 Bogen, geh. Preis Fr. 6.
aus.

d<>

Die Erziehungs- und llntrrrichtsfrage gehört z» denjenigen, die heut zu Tage
Tagesordnung stehen und die Geister vorzugsweise bewegen. Die antichristiiche Partei >»d

Zeit seht alle Hebel in Bewegung, um Erziehung und Unterricht vom christlichen
verdrängen und in den Strom der autichnstlicheii Richtung hineinzuziehen. In ^^vlsi ^

ES ist daher gGrade ibr-solches bereits gelungen ist lehrt die tägliche Erfahrung. «» >-»>,>>. »

gezeigi, die Jünglinge, die einst dem Erziehungs- oder Lehrberufe sieh widmen wollen, ^ si<

äuiitlichen Principien der Erziehung und deS Unterrichtes gründlich zu unterrichten,
anzuleiten und aufzumuntern, einst in der Ausübung ihreö Berufes dem autielnistlicd'.''l
klug und energisch entgegen zu wirken. Ein Hilfsmittel für jene» Unterricht soll das
gende „Lehrbuch der Pädagogik" sein. Der Name des Autors dürfte dafür bürgen, dap

^,i,
Buch seinem Zwecke vollkommen entspricht. Die VeriagShandlnng gibt sicl> der Hvffnw » yeS

daß diescS Buch, im Hinblick auf die Wichtigkeit deS 'in demselben behandelten GegfUi
und auf die klare und gründliche Behandlung dieses Gegenstandes, in der Oeffentlicht
ihm gebührenden Anklang finden werde.

1873. :ltttnz,
Franz Kirchhcim

habe»:
e! B. Schwrndimnnu, Buchdrucker in S o l oi h tir », ist erschiene»

das Jahr 1874
Herausgegeben vom Verein zur Verbreitung guter MH"'-

Mit schönen Illustrationen und einem neuen Jahrmarki-Verzeich»^'

Preis per Exemplar 29 Cents., per Dutzend Fr. 1. 89.

Druck und Erpedition von B. Schwendimann in Solothurn.


	

